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STÄDTE- UND GEMEINDERAT ist die einzige unabhängige
und ebenso die meistgelesene Fachzeitschrift für Kommu-
nal- und Landespolitik in Nordrhein-Westfalen. Sie führt
kommunale Wissenschaft und Praxis, Kommunalrecht und
Kommunalpolitik zusammen. Die Zeitschrift hat sich als
Diskussionsforum für neue Entwicklungen in der kommu-
nalen Welt einen Namen gemacht.

Die 1946 erstmals verlegte Fachzeitschrift STÄDTE- UND
GEMEINDERAT ist das offizielle Organ des Städte- und 
Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen. Als Spitzenver-
band kreisangehöriger Städte und Gemeinden repräsen-
tiert dieser rund 9 Mio. Bürger und Bürgerinnen sowie 
86 Prozent der Ratsmitglieder in Nordrhein-Westfalen.

STÄDTE- UND GEMEINDERAT enthält monatlich aktuelle 
Informationen aus den zentralen Interessengebieten der
Kommunalpolitiker und Verwaltungsbeamten:

• Finanzen, Wirtschaft, Soziales, Schule und Kultur
• Verwaltungsfragen und Neue Steuerung
• Kommunalrecht
• Kommunale Wirtschaftsunternehmen
• Tourismus und Freizeit

Darüber hinaus enthält STÄDTE- UND GEMEINDERAT Son-
derseiten, die überregional über Produkte und Neuheiten
für den kommunalen Markt informieren. Der Leser erhält
somit einen Überblick über Aktuelles aus den Bereichen:

• Bürokommunikation
• Umweltschutz
• Nutzfahrzeuge im öffentlichen Dienst
• Müll- und Abfallbeseitigung
• Verkehrswesen
• Landschaftspflege
• Wohnungswesen, Städtebau
• Freizeitanlagen, öffentliche Schwimmbäder
• Kommunale Energieversorgung
• Kreditwesen
• Raumplanung
• Krankenhausbedarf

Mit STÄDTE- UND GEMEINDERAT sind Sie 
abonniert auf Branchen-Information.

Schicken Sie den ausgefüllten Antwortcoupon an  
Frau Hermes, Städte- und Gemeindebund NRW,
Kaiserswerther Straße 199-201, 40474 Düsseldorf

Wenn es schneller gehen soll, faxen Sie uns den 
unterschriebenen Coupon:

FAX: 02 11/45 87-287

die fachzeitschrift für Kommunal- und
landespolitik in nordrhein-Westfalen

Ich möchte die Zeitschrift STÄDTE- UND GEMEINDERAT (10 Ausgaben)
im günstigen Jahresabonnement bestellen.

gedruckt (€ 78,- inkl. MwSt. und Versand)
elektronisch als Lese-PDF (€ 49,- inkl. MwSt. und Versand)

Vertrauens-Garantie: Das Abo können Sie innerhalb von 10 Tagen nach  Absendung des Bestell -
coupons schriftlich bei Frau Hermes, Städte- und Gemeindebund NRW, Kaiserswerther Straße 199-201, 
40474 Düsseldorf, widerrufen. Rechtzeitige Absendung genügt!
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EDITORIAL

dr. bernd Jürgen schneider
Hauptgeschäftsführer stgb nrW

in den nachrichten sind Katastrophen allgegenwärtig. „bad

news are good news“, heißt es unter Journalisten. schlechte

nachrichten sind gute nachrichten. aus sicht der Medien ist

das nachvollziehbar. denn schreckensmeldungen finden

mehr aufmerksamkeit. das Hochwasser genauso wie der

terroranschlag.

Was aber, wenn die Katastrophe sich nicht mehr auf dem

bildschirm abspielt, sondern direkt vor der Haustür? Wenn

gesundheit und leben der eigenen angehörigen und

nachbarn in gefahr sind? dann wird aus der nachricht

bitterer ernst. 

in nordrhein-Westfalen haben schon zahlreiche Menschen

erlebt, was das bedeutet. die Hochwasserkatastrophen am

rhein oder der tagelange stromausfall im Münsterland im

Winter 2015 sind ihnen noch lebhaft in erinnerung. und der

Klimawandel lässt erwarten, dass wir in Zukunft deutlich

häufiger mit extremen ereignissen konfrontiert sein

werden.

ganz oben auf der agenda steht im Katastrophenschutz das

thema selbsthilfe. Zu recht. denn wie gut sich eine

Kommune auch gegen den Krisenfall wappnen mag -

kommt es zu Überschwemmungen, stromausfällen und

anderen schweren schäden, können die Helfer nicht überall

gleichzeitig sein. 

Polizei, feuerwehr, tHW und andere anerkannte

organisationen arbeiten Hand in Hand im

Katastrophenschutz zusammen. Wir können froh sein, dass

es sie gibt. sie denken voraus, sorgen vor für den ernstfall,

wissen, was zu tun ist. der Katastrophenschutz ist zur

stelle, wenn die not am größten ist. Vielfach sogar

ehrenamtlich. Mehr als 100.000 frauen und Männer sind in

nrW als ausgebildete feuerwehrkräfte im einsatz - rund

85.000 davon im ehrenamt. das hat maximale

anerkennung verdient.

umso größer sind die sorgen, wenn es an nachwuchs fehlt.

dieser trend zeichnet sich leider auch in nordrhein-

Westfalen ab. Viele scheuen offensichtlich vor einer

dauerhaften Verpflichtung zurück. das land will daher für

ein neues engagement bei brand- und Katastrophenschutz

begeistern. die Kommunen werden diese initiative mit

ganzer Kraft unterstützen. 

der ideale ort, um für den einsatz im ehrenamt zu werben,

sind die städte und gemeinden. dort nämlich wird es

konkret, dort treffen sich die ehrenamtlichen, um für den

ernstfall zu trainieren. diese Menschen sind die besten

botschafter, die sich der Katastrophenschutz wünschen

kann. denn wer anderen verdeutlicht, wie wichtig Hilfe in

der not ist, der wird weitere Helfer finden.

Helfen in der Not

die fachzeitschrift für Kommunal- und
landespolitik in nordrhein-Westfalen
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BÜCHER UND MEDIEN

Obdachlosigkeit in 
Kommunen 
Ratgeber mit Mustern, Beispielen und Rechtsprechungs-
hinweisen, v. Eugen Ehmann, 3. Aufl., 20,8 x 14,6 cm, 
36 Euro, ISBN 3-415-06412-6

bei drohender oder bestehender obdachlosigkeit
müssen die Kommunen als ordnungsbehörden
notwendige und angemessene Maßnahmen tref-
fen. das buch stellt die rechtlichen grundlagen

dar und bietet konkrete Handlungsempfehlungen mit schritt-für-
schritt-erklärungen und detaillierten lösungsvorschlägen - angefan-
gen vom erstgespräch mit dem Hilfesuchenden über die unterbrin-
gung als obdachloser bis zum Übergang in eine normale Wohnung.
beispiele aus der Verwaltungspraxis, argumentationshilfen, Muster-
bescheide und ablaufpläne runden den leitfaden ab.

Schifffahrtskanäle in
Westfalen
Atlas von Westfalen 5, v. Horst Pohlmann, hrsg.
v. d. Geographischen Kommission für Westfalen
des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL),
30,4 x 21, 5 cm, 48 S., 9,95 Euro, Aschendorff Ver-
lag, ISBN 3-402-14974-5

Westfalen hat die größte Konzentration von
modernen schifffahrtskanälen in europa.
das Zentrum liegt in der „Kanalstadt dat-
teln“. dort treffen vier von fünf schifffahrtskanälen aufeinander. das
„Kanalnetz Westdeutsche Kanäle“ mit dem zentralen dortmund-
ems-Kanal bildet mit dem Mittellandkanal ein zusammenhängendes
system. die Kanäle verbinden den rhein mit der deutschen nordsee-
küste sowie ostwärts mit der elbe und darüber hinaus mit berlin und
der oder. in dem band werden alle fünf schifffahrtskanäle Westfa-
lens auch über die grenzen hinaus beschrieben. 

Digitalisierungsatlas Handel
Strategien für die digitale Transformation, hrsg. v. Mi-
nisterium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung
und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen, DIN A 4;
92 S., herunterzuladen über https://broschueren.nord-
rheinwestfalendirekt.de 

demografischer Wandel, geändertes Konsumen-
tenverhalten, digitalisierung und Wachstum des
onlinehandels stellen städte und innerstädti-

schen Handel vor große Herausforderungen. um die attraktivität von
Handel und innenstädten zu erhalten, sind wirkungsvolle Konzepte
und Maßnahmen gefragt. in der broschüre werden best-Practice-bei-
spiele wie etwa onlinemarktplätze oder Kundenbindungs-lösungen
aufgezeigt. diese sind als steckbrief aufbereitet und enthalten infor-
mationen etwa zu Vorteilen und Kostenrahmen, aber auch zu stolper-
steinen.

Bücher 31 Europa-News 33       G             
Titelfoto: DENIS STANKOVIC

INHALT 73. Jahrgang oktober 20�9

8

Koordinierter Prozess zur Weiterent-
wicklung des Katastrophenschutzes

von Cornelia de la Chevallerie 

17

6
Katastrophenschutz in NRW als
kommunale Herausforderung 
von Andreas Wohland 

Feuerwehren präsent, stark und 
kommunal verankert 

von Rolf-Erich Rehm und 
Christoph Schöneborn 

Ehrenamt - das Rückgrat im 
Katastrophenschutz

von Herbert Reul

12

Digitalisierungsatlas Handel –
Strategien für die digitale Transformation

www.wirtschaft.nrw

Stärkung der Selbsthilfefähigkeit 
der Bevölkerung 
von Christoph Brodesser
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NACHRICHTEN

Erste Ausstellung im Neubau des 
Sauerland-Museums
das sauerland-Museum in Arnsberg ist für mehr als 13 Mio. euro
zum „Museums- und Kulturforum südwestfalen“ erweitert wor-
den. anfang september 2019 wurde der neubau mit der ausstel-
lung „august Macke - ganz nah“ eröffnet. der 1887 in Meschede
im sauerland geborene Macke zählt zu den bekanntesten deut-
schen Malern des expressionismus. obwohl er im alter von nur 27
Jahren im ersten Weltkrieg fiel, schuf er rund 11.000 Werke. in der
ausstellung, die noch bis zum 8. dezember 2019 in arnsberg zu
sehen ist, sind rund 130 Zeichnungen, druckgrafiken und Ölge-
mälde des Künstlers zu sehen. der um- und ausbau des sauer-
land-Museums erfolgte im rahmen der regionale 2013.

Bahnbündnis für Ausbau der Strecke
Münster-Lünen-Dortmund
ein Zusammenschluss von Kommunen, Kammern, gewerkschaften
und Verbänden in Westfalen fordert den kompletten zweigleisigen
ausbau der strecke Münster-lünen-dortmund. das „bahnbündnis
Westfalen“ formulierte dazu einen brief an bundesverkehrsminister
andreas scheuer und den Vorsitzenden des Vorstands der bahn ag,
dr. richard lutz, und hat beide zu einem „bahngipfel Westfalen“ im
dezember 2019 nach dortmund eingeladen. die strecke sei einer
der schlimmsten engpässe im gesamten netz der bahn, so das bünd-
nis. neben dortmund und Münster gehören dem bahnbündnis von
kommunaler seite auch die städte Ascheberg, Lünen, Werne, die
gemeinde Nordkirchen sowie die Kreise Coesfeld und unna an.

Immer mehr Gäste und 
Übernachtungen in NRW
nordrhein-Westfalen ist bei reisenden immer beliebter. Wie in-
formation und technik nrW mitteilte, besuchten im ersten Halb-
jahr 2019 mehr als 11,6 Mio. gäste die 5.100 beherbergungsbetrie-
be und Campingplätze in nrW. die besucher/innen kamen den
angaben zufolge auf 25,3 Mio. Übernachtungen. damit stieg die
Zahl der gäste um 2,5 Prozent und die der Übernachtungen um
2,0 Prozent im Vergleich zu den ersten sechs Monaten des Jahres
2018. nrW ist vor allem bei inländer/innen ein beliebtes reiseziel.
insgesamt 20,2 Mio. und damit 80 Prozent der Übernachtungen
entfielen auf gäste aus dem inland. die Menschen, die aus dem
ausland anreisten, kamen auf 5,1 Mio. Übernachtungen.

Baubeginn für „Erlebniswelt 
Hermannsdenkmal“ 
am Hermannsdenkmal bei Detmold entsteht eine neue erlebnis-
welt. nrW-Wirtschaftsminister Prof. dr. andreas Pinkwart hat am
22. august 2019 den startschuss für den bau der „erlebniswelt Her-
mannsdenkmal“ gegeben. das areal rund um die statue soll umge-
staltet und mithilfe der digitalisierung zeitgemäßer erschlossen
werden. auf einer fläche von rund 550 Quadratmetern soll unter
anderem ein 360-grad-Kino entstehen. das land fördert die erleb-
niswelt mit rund 1,8 Mio. euro, der landesverband lippe steuert
500.000 euro bei. die arbeiten der ersten bauphase sollen 2021 ab-
geschlossen sein. das Hermannsdenkmal zieht jährlich rund
500.000 besucher/innen auf die grotenburg im teutoburger Wald. 

         Gericht in Kürze  34       Impressum 35
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Die kreisangehörigen Städte und Gemeinden spielen als Behörde 
der allgemeinen Gefahrenabwehr und als Träger der Feuerwehr eine
bedeutende Rolle im Katastrophenschutz

Katastrophenschutz als kommunale
Herausforderung

atastrophen können jederzeit und an allen orten
auftreten. nordrhein-Westfalen war in den letz-

ten Jahren vor allem durch verschiedene Hochwas-
serkatastrophen am rhein betroffen. auch der tage-
lange stromausfall im Münsterland im Winter 2005,
wo zahlreiche Überlandleitungen unter der schnee-
last brachen, hat das bewusstsein dafür geschärft,
dem Katastrophenschutz wieder den nötigen stel-
lenwert einzuräumen. 
dabei ist deutlich geworden, dass auch besonders
die sogenannte kritische infrastruktur und der um-
gang mit dem längeren ausfall von Versorgungs-
leistungen, vor allem mit strom, aber auch mit 
Wasser und gas, in den blick genommen werden
müssen.
das ende 2015 in nrW in Kraft getretene gesetz zur
neuregelung des brandschutzes, der Hilfeleistung
und des Katastrophenschutzes (bHKg) räumt dem
Katastrophenschutz gegenüber dem früher gelten-
den feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz auch ei-

nen deutlich größeren stellenwert ein. in § 1 abs. 2
Ziff. 2 bHKg wird jetzt wieder legal definiert, was un-
ter einer Katastrophe zu verstehen ist. 

Gemeinschaftsaufgabe Katstrophenschutz
eine Katastrophe ist danach ein schadensereignis,
welches das leben, die gesundheit oder die lebens-
notwendige Versorgung zahlreicher Menschen, tiere,
natürliche lebensgrundlagen oder erhebliche sach-
werte in ungewöhnlichem ausmaß gefährdet oder
wesentlich beeinträchtigt. der sich daraus ergeben-
den gefährdung der öffentlichen sicherheit kann nur
wirksam begegnet werden, wenn die betreffenden
behörden und dienststellen, organisationen und ein-
gesetzten Kräfte unter einer einheitlichen gesamt-
leitung der zuständigen Katastrophenschutzbehörde
zusammenwirken.
Parallel zu der Verabschiedung des bHKg hatte der
damalige landtag parteiübergreifend einen dialog
zur Weiterentwicklung des Katastrophenschutzes in

K

Andreas Wohland 
ist beigeordneter für
recht, Personal und 
organisation beim 
städte- und 
gemeindebund nrW
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nrW angeregt1. Hierfür wurde der sogenannte Koor-
dinierte Prozess Katastrophenschutz gestartet. Mit
Vertreter/ innen von Hilfsorganisationen, kommuna-
len spitzenverbänden, tHW, bundeswehr und der
landesregierung wurde in einem strukturierten Ver-
fahren der optimierungsbedarf im Katastrophen-
schutz herausgearbeitet. der abschlussbericht liegt
seit März 2018 vor.

Wichtige Rolle der Gemeinden auch wenn ge-
mäß § 2 abs. 1 bHKg die Kreise und die kreisfreien
städte aufgabenträger für den Katastrophenschutz
sind, kommt den kreisangehörigen städten und ge-
meinden eine erhebliche bedeutung im Katastro-
phenschutzsystem zu. gemäß § 3 abs. 1 bHKg unter-
halten die gemeinden den örtlichen Verhältnissen
entsprechende leistungsfähige feuerwehren, die im
Katastrophenschutz und zur landesweiten Hilfe un-
ter federführung des Kreises zur Mitwirkung ver-
pflichtet sind. 
außerdem sind die gemeinden gemeinsam mit dem
Kreis für die Warnung der bevölkerung im Katastro-
phenfall verantwortlich. Man kann sagen, dass die
Kreise für die organisation des Katastrophenschut-
zes federführend sind, die gemeinden mit ihren feu-
erwehren aber einen wesentlichen bestandteil der
tatsächlichen Katastrophenschutzarbeit darstellen.
denn Kreise haben anders als die gemeinden keine
eigenen operativen feuerwehren, wenn man von der
Kreisleitstelle oder einzelnen spezialeinheiten ab-
sieht.

Aufklärung und Beratung Pflicht das bHKg
widmet dem Katastrophenschutz ein eigenes Kapitel.
Während in den §§ 18 und 19 bHKg im Wesentlichen
die Mitwirkungspflichten anerkannter Hilfsorganisa-
tionen beschrieben sind, wird in § 18 abs. 3 bHKg
auch wieder eine gemeindliche Verpflichtung nor-
miert. die anerkannten Hilfsorganisationen unter-
stützen entsprechend ihrer satzung die gemeinden
bei der aufklärung und beratung der bürger/innen
über die Möglichkeiten zur selbsthilfe. 
die erkenntnis, dass die selbsthilfefähigkeit der be-
völkerung einen zentralen aspekt bei der bewälti-
gung von Katastrophen darstellt, ist ebenfalls in letz-
ter Zeit wieder stärker in den fokus getreten. egal wie
gut die Kommunen den Katastrophenschutz planen
und Vorsorge für großschadenereignisse treffen. die
großflächig angeforderte Hilfeleistung kann nicht
immer kurzfristig überall greifen. deshalb gehört es
zu einer verantwortungsvollen Katastrophenschutz-
planung dazu, den bürger(inne)n die grenzen der
leistbaren Hilfe aufzuzeigen und sie dazu anzuhal-
ten, zumindest kurzfristig auch sich selbst helfen zu
können.

Schwerpunkt Selbsthilfefähigkeit als ein ergeb-
nis des Koordinierten Prozesses Katastrophenschutz
in nrW wurde eine arbeitsgruppe „stärkung der
selbsthilfefähigkeit“ unter federführung des innen-
ministeriums eingerichtet. sie soll unter beteiligung
der im Katastrophenschutz anerkannten Hilfsorgani-
sationen und Kommunen klären, welche eigenen
Maßnahmen zur stärkung der selbsthilfefähigkeit der
bevölkerung in nrW angestoßen werden können. 
als referenzszenario hat die arbeitsgruppe einen
drei- bis fünftägigen stromausfall in nrW oder in
weiten teilen des landes zugrunde gelegt. der auf-
trag der arbeitsgruppe selbsthilfefähigkeit wird da-
mit konkretisiert und speziell auf das thema „selbst-
hilfefähigkeit blackout“ ausgerichtet. die arbeits-
gruppe will ihre ergebnisse und Produkte zur Wis-
sensvermittlung bis Mai 2020 erstellen und auf der
Messe interschutz im Juni 2020 präsentieren.
die kreisfreien städte und die Kreise überwachen die
Mitwirkung der anerkannten Hilfsorganisationen im
Katastrophenschutz dahingehend, ob einsatzbereite
einheiten aufgestellt und unterhalten sowie entspre-
chende Übungen vorgenommen werden. 

Mitwirkung an Katastrophenschutzplänen
eine wichtige aufgabe kommt den kreisangehörigen
gemeinden auch bei der erstellung der Katastrophen-
schutzpläne durch die Kreise gemäß § 4 abs. 3 bHKg
zu. die Kreise haben Katastrophenschutzpläne aufzu-
stellen und spätestens alle fünf Jahre fortzuschreiben.
die gemeinden mit ihren feuerwehren und dem Wis-
sen über örtliche Vorkehrungen zum erhalt der da-
seinsvorsorge-infrastruktur und den ehrenamtlichen
strukturen sind in der lage, die überörtliche theoreti-
sche Planung mit den tatsächlich vorhandenen res-
sourcen und bedarfen anzureichern. 

Eine wichtige
Aufgabe

kommt den 
Gemeinden auch
bei der Erstellung
der Katastrophen-
schutzpläne durch
die Kreise zu
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nicht unerwähnt bleiben soll die Verantwortung des
landes und des bundes zur unterstützung der Kom-
munen bei der durchführung der aufgabe des Kata-
strophenschutzes. so hält das land gemäß § 5 abs. 2
bHKg beim innenministerium einen Krisenstab der
landesregierung und bei den bezirksregierungen Kri-
senstäbe vor, die bei bedarf zu aktivieren sind. 
außerdem unterhält das land eine zentrale aus- 
und fortbildungsstätte mit Kompetenzzentren zur 
Verbesserung und Weiterentwicklung des brand-
schutzes, der Hilfeleistungen und des Katastrophen-
schutzes. schließlich fördert das land auch den Ka-
tastrophenschutz gemäß § 5 abs. 1 bHKg durch 
Zuwendungen an die gemeinden und Kreise, be-
schaffungen und eigene organisatorische und kon-
zeptionelle Maßnahmen.

Notwendige Fahrzeugbeschaffung Zu nennen
ist in diesem Zusammenhang die aktuelle beschaf-
fung von spezialfahrzeugen für den brand- und Ka-
tastrophenschutz, vor allem löschfahrzeuge, gerä-
tewagen und feuerwehranhänger, die zum teil mit
Hochleistungsstromaggregaten und -wasserpum-
pen ausgestattet sind. diese beschaffungen sind
dringend notwendig, weil die für den Katastrophen-
schutz vorgesehenen und vom bund und land ange-
schafften fahrzeuge aufgrund ihres alters häufig ab-
gängig sind. ◼

er die strukturen im Katastrophenschutz in
nordrhein-Westfalen verstehen will, muss

zunächst einen blick auf die Zuständigkeiten werfen:
die kreisfreien städte sind sowohl für die feuerwehr
als auch für den Katastrophenschutz zuständig und
haben beide bereiche gemeinsam mit dem rettungs-
dienst unter dem dach ihrer berufsfeuerwehren ver-
eint. in den Kreisen sind die Zuständigkeiten jedoch
verteilt: Während die landkreise für Katastrophen-
schutz und rettungsdienst verantwortlich sind, ist
es aufgabe der kreisangehörigen städte und ge-
meinden, eine gemeindliche feuerwehr zu unterhal-
ten.
daraus folgt: in kreisfreien städten ist die feuer-
wehr selbst auch für den Katastrophenschutz zu-
ständig, in kreisangehörigen städten und gemein-
den ist jedoch die übergeordnete Kreisverwaltung
die zuständige untere Katastrophenschutzbehörde.

Die örtlichen Feuerwehren in Nordrhein-Westfalen sind mit
ihren mehr als 100.000 Einsatzkräften zentraler und
wichtigster Bestandteil der Katastrophenschutzvorsorge

Präsent, stark und 
kommunal verankert

W

der Katastrophenschutz stellt eine komplexe
aufgabe für städte und gemeinden dar, bei der
neben der gemeindlichen feuerwehr viele weite-
re externe akteure einzubeziehen sind. nicht un-
terschätzt werden darf die rolle der selbsthilfefä-
higkeit der bevölkerung, ohne die eine
Katastrophenvorsorge lückenhaft bleiben muss.
Wichtig ist, dass die anforderungen an den Kata-
strophenschutz mit den sich wandelnden rah-
menbedingungen - stichworte Klimawandel und
terrorgefahr - immer neu diskutiert und definiert
werden müssen.

FAZIT 

Zur Selbsthilfe gehört insbesondere das richtige Verhalten
in Krisensituationen und das Leisten von Erster Hilfe 
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bei großeinsatzlagen und Katastrophen leiten und
koordinieren in Kreisgebieten nicht die gemeindli-
chen behörden, sondern die Kreise die abwehrmaß-
nahmen1.

Gemeindliche Einrichtungen die Kreise müssen
gemäß § 2 abs. 1 nr. 3 des nordrhein-westfälischen
gesetzes über den brandschutz, die Hilfeleistung
und den Katastrophenschutz (bHKg) den Katastro-
phenschutz sicherstellen, haben aber im Wesentli-
chen dafür keine eigenen einheiten. sie bedienen
sich daher der örtlichen feuerwehren, des techni-
schen Hilfswerks (tHW) und der anerkannten priva-
ten Hilfsorganisationen, um ihre aufgaben nach
bHKg zu erfüllen. die Kreise fordern für Übungen
und ausbildungen, aber auch im einsatzfall, die be-
nötigten einheiten bei diesen an.
die örtlichen, kreisangehörigen feuerwehren sind
prädestiniert für die sicherstellung des Katastro-
phenschutzes: feuerwehren gibt es in allen 396
städten und gemeinden. dies ist in § 3 abs. 1 s. 1
bHKg als gemeindliche Pflichtaufgabe zur erfül-
lung nach Weisung gesetzlich vorgeschrieben. Kei-
ne andere einrichtung ist so in der fläche vertreten
wie die kommunalen feuerwehren. Mit dieser flä-
chendeckenden Präsenz geht eine flächendecken-
de kurzfristige Verfügbarkeit ebenso einher wie 
eine Mannschaftsstärke, die keine andere organi-
sation bieten kann. Haupt- und ehrenamtlich ste-
hen mehr als 100.000 frauen und Männer in nrW
als ausgebildete feuerwehr-einsatzkräfte zur Ver-
fügung. rund 85 Prozent dieser Menschen ist eh-
renamtlich tätig.

Freistellung fürs Ehrenamt die ehrenamtlichen
feuerwehrangehörigen und die ehrenamtlichen Hel-
fer/innen der anerkannten Hilfsorganisationen müs-
sen gemäß § 20 abs. 1 bHKg auf anforderung an
Übungen, ausbildungen und einsätzen teilnehmen.
deren arbeitgeber oder dienstherren sind nach § 20
abs. 2 bHKg zur entsprechenden freistellung ver-
pflichtet. das gesetz regelt in § 21 auch lohnersatz
und Verdienstausfall-entschädigung, so dass privaten
arbeitgebern und beruflich selbstständigen Helfer(in-
ne)n kein direkter finanzieller schaden entsteht.
der einsatz der tHW-Helfer/innen ist im bHKg nicht
geregelt, weil deren tätigkeit bundesrecht unterliegt
und im sogenannten tHW-gesetz geregelt ist. origi-
näre aufgabe des tHW ist der Zivilschutz, also der
schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall. da-

Christoph Schöneborn
ist landesgeschäfts-
führer des Vdf nrW

DIE AUTOREN

her besteht keine Pflicht des tHW, einer kommuna-
len anforderung im Katastrophenfall zu entspre-
chen. die Zusammenarbeit zwischen feuerwehren
und tHW ist aber in der regel gut, eng und von ge-
genseitiger Wertschätzung geprägt. tHW-ortsverei-
ne lassen sich gerne in den Katastrophenschutz vor
ort einbinden - lediglich können die zuständigen Ka-
tastrophenschutzbehörden den tHW-einsatz nicht
verbindlich einplanen.

Fähigkeiten der Feuerwehren die feuerweh-
ren verfügen im gemeindlichen tagesgeschäft im
regelfall über ein hohes Maß an einsatzroutine. sie
hilft, die außergewöhnlichen belastungen in Kata-
strophenlagen auszuhalten und den jeweiligen la-
gen trotz ausnahmesituationen mit ruhe und be-
sonnenheit zu begegnen. darüber hinaus gibt es in
den feuerwehren facheinheiten mit besonderen
fähigkeiten, die außerhalb der klassischen brand-
einsätze auch im Katastrophenfall häufig gefragt
sind.
beispiele für einsatzmittel, die die feuerwehren auch
überörtlich bereitstellen und die sehr kurzfristig 
eingesetzt werden können, sind technische Hilfe-
leistungszüge vielfältiger art, abC-Züge, dekontami-
nation, Höhenrettung, feuerwehrtaucher/innen,
tierrettungs-expert(inn)en, Versorgungs- und Ver-
pflegungseinheiten sowie spezialtechnik wie feuer-
wehrkräne und spezielle abrollbehälter.

Führung und Leitung im Einsatz das einheitli-
che führungssystem gemäß der per runderlass auch
in nrW eingeführten feuerwehrdienst-Vorschrift
(fwdV) 100 führt trotz der kommunalen trägerschaft
der feuerwehren zu einheitlichen Vorgehensweisen
und einem einheitlichen führungssystem. so ist es
problemlos möglich, dass mehrere oder viele feuer-
wehren verschiedener städte und gemeinden im
einsatz schnell und konfliktfrei zusammenarbeiten
und gemeinsam die schadenbewältigung angehen
können.

Rolf-Erich Rehm ist
abteilungsleiter 
gefahrenabwehr im
ennepe-ruhr-Kreis
und Vorsitzender
des fachausschusses
Katastrophenschutz
des Vdf nrW

Die Feuerwehren in Nordrhein-
Westfalen stehen rund um die Uhr
für den Ernstfall bereit

In Katastrophenfällen sorgt die Feuerwehr für die
Einrichtung der Patientenablagen und Anlaufstellen

1 § 35 abs. 1 s. 1 des nordrhein-westfälischen gesetzes über den brand-
schutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz – bHKg
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Der Fokus
auf kurz-

fristige Einsatz-
bereitschaft ist
ein Garant für
schnelles Aus-
rücken auch
im Katastrophen-
fall

im alarmfall „ticken“ feuerwehrangehörige anders
als Helfer/innen von tHW und anerkannten Hilfsor-
ganisationen. tHW-Helfer/innen werden eher sel-
ten benötigt und daher auch selten alarmiert. im
alarmfall jedoch gehen sie häufig von einer länge-
ren einsatzdauer aus und stellen sich auf eine
mehrtägige abwesenheit ein. auch Helfer/innen
von anerkannten Hilfsorganisationen wie deut-
sches rotes Kreuz, Johanniter-unfallhilfe, Malteser
Hilfsdienst und arbeiter-samariter-bund sowie der
deutschen lebens-rettungs-gesellschaft werden
meist nur im Katastrophenschutz-einsatz alarmiert
und sind daher auf größere einsatzlagen einge-
stellt.
dagegen sind feuerwehrangehörige - außerhalb
von Katastrophenlagen - sehr häufig im einsatz, um
alle möglichen kommunalen einsatzlagen zu be-
wältigen. diese einsätze dauern zumeist „nur“ ei-
nige stunden - etwa bei einem Zimmerbrand - oder
sogar weniger als eine stunde - etwa bei einer tra-
gehilfe für den rettungsdienst oder kleineren tier-
rettungen. daher sind feuerwehrangehörige eher
auf schnelles ausrücken, aber kurze einsatzdauern
eingestellt. der fokus auf kurzfristige einsatzbereit-
schaft ist ein garant für schnelles ausrücken auch
im Katastrophenfall. schließlich fährt ein feuer-
wehrangehöriger nicht erst nach Hause, um Wech-
selkleidung für einen mehrtägigen einsatz zusam-
menzupacken.

Stellung der Kreisbrandmeister alle Kreise ha-
ben gemäß § 12 abs. 1 s. 1 bHKg haupt- oder ehren-
amtlich tätige Kreisbrandmeister bestellt. immer
mehr Kreisbrandmeister in nrW sind aufgrund der
aufgabenfülle und der gestiegenen anforderungen
im alltag hauptamtlich tätig. sie unterstützen den
landrat unter anderem bei der durchführung der
aufgaben des Kreises nach bHKg. daher sind sie in
aller regel auch intensiv in die Katastrophenschutz-
planungen und auch in die operative gefahrenab-
wehr eingebunden. bei bedarf bedienen sie sich dem
einheitlichen führungssystem nach fwdV 100 - füh-

rung und leitung im einsatz - auch für die bewälti-
gung von Katastrophenlagen.

Landeskonzepte für Katastrophenschutz in
nrW wurden seit der Jahrtausendwende zahlreiche
landesweit einheitliche sogenannte landeskonzepte
für den Katastrophenschutz eingeführt. diese er-
möglichen den überörtlichen einsatz „genormter“
einheiten. so weiß man, welche fähigkeiten, welche
fahrzeugzahl und wie viele einsatzkräfte zu erwarten
sind, wenn man eine bezirksbereitschaft zur brand-
bekämpfung oder zur technischen Hilfeleistung, eine
„behandlungsplatz-bereitschaft 50 nrW“ für die
erstbehandlung von bis zu 50 Personen oder einen
„Patiententransport-Zug 10 nrW“ für den transport
von zehn Patient(inn)en anfordert. 
das Konzept „Mofüst“ zur mobilen führungsunter-
stützung ermöglicht in verschiedenen alarmierungs-
stufen die überörtliche entsendung von führungs-
funktionen bis hin zur entsendung ganzer einsatzlei-
tungen im Mehrschichtbetrieb. dieses sinnvolle und
erfolgreiche nrW-Konzept war unter anderem be-
reits beim elbe-Hochwasser in Magdeburg im ein-
satz. 
Während früher und anderswo noch heute entspre-
chende einheiten erst im bedarfsfall individuell zu-
sammengestellt wurden und werden, sind diese vor-
geplanten einheiten in nrW auf „Knopfdruck“ ge-
mäß landeseinheitlicher größe und Mindestausstat-
tung alarmierbar. diese Konzeption hat den Katastro-
phenschutz in nrW noch schlagkräftiger gemacht.
die dezentrale Verfügbarkeit und Personalstärke der
feuerwehren ist auch dabei garant ständiger einsatz-
bereitschaft derjenigen einheiten, die von den feuer-
wehren gestellt werden. die landeskonzepte sind
stets aktuell im internet verfügbar.

Katastrophenschutzplanung in Kommunen
die Kreise müssen ihre Planungen für Katastrophen-
lagen gemäß § 4 abs. 3 s. 1 bHKg in Katastrophen-
schutzplänen entwickeln und diese spätestens alle
fünf Jahre fortschreiben. nach § 4 abs. 3 s. 3 bHKg
sind die kreisangehörigen städte und gemeinden da-
ran zu beteiligen.

die örtlichen feuerwehren sind für die Katastro-
phenschutzvorsorge in nordrhein-Westfalen zen-
tral und wichtig. dabei ist stets im auge zu be-
halten, dass auch bei überörtlicher Hilfeleistung
der grundschutz einer Kommune niemals ge-
fährdet werden darf. dieser grundsatz ist obers-
tes gebot bei der bildung von einheiten der lan-
deskonzepte, die die Herzkammer der
Katastrophenschutzplanungen in nordrhein-
Westfalen darstellen.

FAZIT 

Die Maßnahmen bei
Großschadensereig-
nissen und
Katastrophen werden
in der Einsatzleitung
geplant und
korrdiniert
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auch die gemeinden tragen Verantwortung: nach § 4
abs. 1 s. 4 bHKg müssen sie unter anderem gemein-
sam mit den Kreisen die Warnung der bevölkerung si-
cherstellen. es hat sich zudem nachhaltig bewährt,
dass auch kreisangehörige städte und gemeinden
nach § 35 abs. 5 s. 2 bHKg in den Verwaltungen stäbe
für außergewöhnliche ereignisse (sae) bilden, beüben
und erforderlichenfalls in reallagen einsetzen.

Mehr Aus- und Fortbildung trotz aller erfolge der
bisherigen arbeit kann in bezug auf die Mitwirkung
der feuerwehren im Katastrophenschutz noch mehr
getan werden. die aus- und fortbildung für „große
schadensereignisse“ kann intensiviert werden. dies

Im Online-Portal Integration des Städte- und Gemeindebundes
NRW unter www.kommunen.nrw/integration tauschen sich die
360 Mitgliedskommunen des Verbandes über ihre Integrations-
und Flüchtlingsarbeit aus. Die Plattform dient als Informations-
börse wie auch als Diskussionsforum.

StGB NRW-Integrationstagung am 29. Oktober 2019
der städte und gemeindebund nrW lädt seine Mitgliedskom-
munen zu einer integrationstagung nach düsseldorf ein. im
fokus steht - auch mit blick auf die Kommunalwahlen 2020 - die
frage, wie Kommunen teilhabe und politisches engagement von
Zugewanderten fördern können. Zugesagt haben unter anderem
staatssekretärin serap güler, der leiter der landeskoordinie-
rungsstelle Kommunale integrationszentren, suat Yilmaz, und
engin sakal, geschäftsführer des landesintegrationsrats. Praxis-
beispiele aus Mitgliedskommunen ergänzen das Programm.  an-
melden können Kommunen sich über das Portal integration.

Wanderausstellung zeigt Vielfalt der Stadt Bornheim
die stadt Bornheim führt gemeinsam mit der Caritas eine er-
folgreiche ausstellung zum thema „die Welt hat viele gesichter
- starke Menschen in bornheim“ durch. Zu sehen sind zugewan-
derte Menschen, die schon unterschiedlich lange in bornheim
ansässig sind. sie spiegeln exemplarisch die Vielfalt der stadt.
seit der eröffnung im oktober 2018 sind die bilder als Wander-
ausstellung in der region zu sehen. bis ende 2019 sollen sie in
drei weiteren schulen bornheims gezeigt werden. „Weil die aus-
stellung äußerst gut angenommen wird und zeitlos ist, hat sich
der arbeitsintensive einsatz sehr gelohnt“, bilanziert Joachim
Jung vom Caritas-Verband rhein-sieg.

Mehrsprachige Vorlesestunden in Velbert
die stadtbücherei Velbert und die integrationsbeauftragte der
stadt Velbert, Helena latz, haben eine Veranstaltungsreihe mit

dem titel „bili - Zweisprachig Vorlesen“ ins leben gerufen. das
angebot soll eltern für die bedeutung des Vorlesens in der Mut-
tersprache sensibilisieren. bili steht für bilingual und nimmt
bezug auf den lebensalltag vieler Kinder, die zwei- oder mehr-
sprachig aufwachsen. eltern und Kinder lernen bei den Vorlese-
stunden die Zentralbibliothek sowie das Medienangebot
kennen. der bestand an mehrsprachigen Kinderbüchern wird
mit unterstützung der integrationsbeauftragten weiter ausge-
baut.

Kulturabende „Die Farbe meiner Heimat“ 
in Sprockhövel
Mit abenden unter dem Motto „die farben meiner Heimat …“
stellen die stadt Sprockhövel und die Koordinationsstelle
flüchtlingsunterstützung gemeinsam mit geflüchteten ausge-
wählte länder vor. dabei geht es um landesspezifische informa-
tionen und kulturelle besonderheiten, etwa im Hinblick auf
literatur, Kunst, Musik oder kulinarischen spezialitäten. unter
anderem widmeten sich die abende schon den ländern ghana,
eritrea und iran. die Veranstaltungen stoßen auf ein großes in-
teresse und wurden von zahlreichen bürger/innen mit und ohne
Migrationsgeschichte besucht.

Aushang „Verhalten im Brandfall“ in mehreren 
Sprachen
die feuertrutZ network gmbH bietet im internet einen aus-
hang „Verhalten im brandfall“ in zahlreichen verschiedenen
sprachen zum kostenfreien download an. die informationen
bieten sich insbesondere für die Verwendung in flüchtlingsun-
terbringungen an. es ist möglich, die dateien mit einem gängi-
gen textverarbeitungsprogramm zu öffnen und zu bearbeiten,
so dass sie inhaltlich den erfordernissen vor ort angepasst wer-
den können. der aushang zum download ist im internet unter
der adresse https://www.feuertrutz.de im bereich „service“ zu
finden. 

Aktuelles aus dem Online-Portal Integration des StGB NRW

ist vor allem deshalb wichtig, weil die wenigen ein-
satzlagen im Katastrophenschutz regelmäßige Übun-
gen erfordern, um im bedarfsfall
geübt und gut darauf vorbereitet
zu sein, auch extrem herausfor-
dernde einsatzlagen bewältigen zu
können.
darüber hinaus ist die Vorbereitung
auf das autarke arbeiten von feuer-
wehreinheiten über mehrere tage
außerhalb des eigenen stadt- oder gemeindegebie-
tes - stichwort logistik - verbesserungsfähig. schließ-
lich gehören mehrtägige einsätze nicht zum stan-
dardgeschäft der feuerwehren.                                    ◼

landeskonzepte für 
den Katastrophen-
schutz unter
https://www.idf.nrw.de
im bereich service
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Die NRW-Landesregierung entwickelt gemeinsam mit 
den Organisationen und Akteuren im Brand- und
Katastrophenschutz eine Strategie zur Stärkung des
ehrenamtlichen Engagements 

Ehrenamt - das Rückgrat
im Katastrophenschutz

enschen brauchen Menschen. das ist eigent-
lich eine banale erkenntnis, aber gerade in der

heutigen Zeit wichtiger denn je. denn eine gesell-
schaft, die das aus den augen verliert, droht, ausei-
nanderzubrechen. niemand möchte und niemand
kann alleine bestehen. deshalb ist das ehrenamtliche
engagement so wichtig. ohne Menschen, die bereit
sind, sich für andere leidenschaftlich einzusetzen,
steht unser ganzes gesellschaftskonzept, unsere art
zu leben, auf dem spiel. 
deshalb ist der auftrag, den sich die landesregierung
2017 gegeben hat, das ehrenamtliche engagement
wieder zu stärken, so elementar wichtig. als innen-
minister möchte ich das ehrenamt im Katastrophen-
schutz wieder zu einem Markenzeichen machen. und

ich möchte, dass sich die Menschen dafür begeistern.
denn Menschen brauchen eine aufgabe, die sie als
sinnvoll, als wichtig ansehen. nur so können sie zu-
frieden sein und glücklich werden. Was könnte sinn-
voller sein, als der einsatz für die sicherheit und den
schutz der 18 Millionen bürgerinnen und bürger in
nordrhein-Westfalen?

Nachwuchs gesucht doch der gesellschaftliche
Wandel zeigt sich auch im Katastrophenschutz. Wir
machen uns sorgen um den nachwuchs. Während
sich früher die Kinder von freiwilligen im Katastro-
phenschutz fast automatisch ebenfalls engagier-
ten, zögern viele Menschen heute, sich dauerhaft
zu verpflichten. die Vereinbarkeit von beruf, Privat-
leben und ehrenamt scheint zu schwierig. und es
gibt immer mehr, die ein ehrenamt zunächst über-
nehmen, es dann aber nach kurzer Zeit wieder auf-
geben. 
gleichzeitig wollen die Menschen jedoch helfen, es
gibt eine große bereitschaft dazu. ich habe das seit
meinem amtsantritt immer wieder festgestellt,
und auch die bilder von den vielen spontanhelfen-
den in Katastrophenlagen dokumentieren das. es
ist nicht so, dass die Menschen kein Herz für ihre
Mitmenschen hätten. im gegenteil. Wir stehen
aber vor der Herausforderung, die grundsätzlich
vorhandene Hilfsbereitschaft in der heutigen Zeit
zu nutzen.

Konkrete Maßnahmen deshalb haben wir im in-
nenministerium ein eigenes referat eingerichtet, das
sich mit dem ehrenamt im brand- und Katastrophen-
schutz befasst. gemeinsam mit den anerkannten
Hilfsorganisationen wurden hier konkrete Maßnah-
men entwickelt und ein fahrplan für die nächsten
Jahre erstellt, um neue freiwillige Helfer und Helfe-
rinnen zu gewinnen und die bereits ehrenamtlich en-
gagierten zu stärken.
ohne jeden einzelnen schritt darzustellen, möchte
ich anhand einiger Punkte unsere strategie erläu-
tern: Zunächst haben wir ein logo entwickelt, damit
die Menschen den Katastrophenschutz nordrhein-
Westfalen wiedererkennen. das zentrale element al-
lerdings ist die seit Mitte Juli 2019 laufende befra-
gung der ehrenamtlichen selbst, an die sich eine
repräsentative umfrage der bevölkerung anschlie-
ßen wird.

Junge Menschen im Fokus auf dieser basis wer-
den wir mit den anerkannten Hilfsorganisationen ei-
ne imagestrategie entwickeln, bei der die sozialen
Medien im Mittelpunkt stehen, um die jungen Men-
schen dort abzuholen, wo sie sich regelmäßig auf-
halten. Hier haben wir die ehrenamtlichen einbezo-
gen und ihre erfahrungen, ihre Wünsche und Kritik
bei der gestaltung der fragebögen genutzt. um den
ehrenamtlichen zu zeigen, was sie mit ihrem beitrag

M

Herbert Reul ist 
Minister des innern
des landes nord-
rhein-Westfalen
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Katastrophenschutz ist ohne die vielen ehrenamtlichen Kräfte in den Feuerwehren und
anderen Hilfsorganisationen nicht denkbar

FO
TO

: I
N

N
EN

M
IN

IS
TE

RI
U

M
 N

RW

StGrat_10_19.qxp_Layout 1  20.09.19  12:52  Seite 12



stÄdte- und geMeinderat �0/20�9    13

erreicht haben, werden wir in einem symposium im
kommenden Jahr mit ihnen gemeinsam die ergeb-
nisse beleuchten.
denn sie sind die basis, auf der alle bemühungen um
nachwuchs aufbauen müssen. ihre leidenschaft, ihre
begeisterung und vor allem ihr Wissen sind entschei-
dend für die Zukunft. Wo hakt es bei der ausübung
ihres ehrenamtes? Was ist lohnenswert und interes-
sant für noch nicht engagierte? ohne die aktiven frei-
willigen Helferinnen und Helfer ist alles nichts. ihre
botschaft gilt es unter die Menschen zu bringen. bei
jeder gelegenheit - nach außen aber auch nach in-
nen.

Würdigung des Ehrenamts am internationalen
„tag des ehrenamtes“ am 5. dezember laden wir je-
des Jahr Vertreterinnen und Vertreter der aner-
kannten organisationen, die im Katastrophen-
schutz nrW tätig sind, zum gemeinsamen
austausch ins innenministerium ein. es geht an die-
sem tag auch darum, einmal „danke“ zu sagen.
doch nicht nur den ehrenamtlichen selbst. so zeich-
nen wir auch jedes Jahr zehn arbeitgeber mit einer
förderplakette aus, die in besonderem Maße das
engagement ihrer Mitarbeiter bei der freiwilligen

feuerwehr und in Hilfsorganisationen unterstüt-
zen.
im Mai 2019 fand ein „Parlamentarischer abend“ im
landtag statt. dort konnten die ehrenamtlichen den
landtagsabgeordneten direkt von ihren tätigkeiten
und einsätzen berichten, damit sie ein gespür dafür
entwickeln, wo weitere unterstützung erforderlich
ist. 

Ein Tag des Katastrophenschutzes im kom-
menden Jahr werden wir erstmals den tag des Ka-
tastrophenschutzes begehen. unter dem Motto
„stromausfall“ verfolgen wir am 27. Juni 2020 in
bonn gleich zwei Ziele: das thema Katastrophen-
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Mit einer Befragung und verschiedenen Veranstaltungen will das Ministerium des Innern das Ehrenamt im Katastrophenschutz stärken
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schutz in die Mitte der bevölkerung zu tragen; den
Menschen in nrW soll so die bedeutung des ehren-
amtes für den Katastrophenschutz vor augen geführt
werden. außerdem werden die bürgerinnen und bür-
ger im rahmen dieser Veranstaltung für die bedeu-
tung der Katastrophenhilfe sensibilisiert und finden
so vielleicht den eigenen Weg zum ehrenamt. 
nachwuchs für das ehrenamt bekommt nur, wer zu-
hört. auch die bindung der bereits engagierten ist ein
Prozess, der nur gelingen kann, wenn wir uns die Zeit
nehmen, ideen ernst nehmen und der bevölkerung
vermitteln können, was auf den schultern der frei-
willigen Helferinnen und Helfer ruht und wie wichtig
sie für das gemeinwohl sind. nur so können wir die
strukturen des Katastrophenschutzes in nordrhein-

Westfalen mit der Professionalität seines ehrenamts
dauerhaft sichern. 
deshalb haben wir anfang 2017 eine Kampagne für
das wichtige ehrenamt in den freiwilligen feuerweh-
ren gestartet. das innenministerium und der Ver-
band der feuerwehren in nrW e.V. unterstützen die
freiwilligen feuerwehren dabei, neue Mitglieder zu
gewinnen und vorhandene zu binden.

Neue Formen des Engagements als innenminis-
ter nordrhein-Westfalens ist es meine Zuständigkeit,
den Katastrophenschutz zukunftsfest zu machen. es
wäre ein fataler fehler, nichts zu tun oder zu glauben,
es finde sich von selbst eine lösung. so muss es in
den kommenden Jahren gelingen, neben der stär-
kung vorhandener strukturen neue, modernere for-
men des engagements im Katastrophenschutz zu
entwickeln. und es muss gelingen, die attraktivität
zu vermitteln, die solch ein ehrenamt im Katastro-
phenschutz mit sich bringt.
die Menschen müssen wissen, dass sie etwas be-
kommen, wenn sie sich engagieren: anerkennung
zum beispiel, dankbarkeit, das gefühl, das richtige
zu tun. aber eben auch, und das ist vielleicht das
wichtigste Kriterium, warum sich jemand für ein eh-
renamt im Katastrophenschutz entscheiden sollte:
freude. es macht spaß, sich in einer gemeinschaft
zu engagieren, die für viele im laufe der Zeit zu einer
zweiten familie wird. eine familie, die sich unter-
stützt, die gemeinsam arbeitet und feiert, deren
Mitglieder nicht nur und ausschließlich für andere,
sondern eben auch und besonders füreinander da
sind. ◼

Der Parlamentarische
Abend für ehrenamtliche
Kräfte im Brand- und
Katastrophenschutz im Mai
2019 in Düsseldorf war gut
besucht
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ie lebensqualität in städten und gemeinden ist zu
einem großen standortfaktor geworden. die bür-

ger/innen möchten sich an ihrem Wohnort wohlfühlen
und vom stressigen alltag erholen können. dafür braucht
es ein gutes angebot an naherholungsflächen. denn
grün bietet wertvolle flächen für freizeit, bewegung und
sport. der Präsident des städte- und gemeindebundes
nrW und erste Vizepräsident des deutschen städte- und
gemeindebundes (dstgb), Bürgermeister Roland Schäfer
(foto 4. v. links), begrüßte am 2. september 2019 teilneh-
mende der Veranstaltung „lebenswert und Klimagerecht
- Mit stadtgrün in die Zukunft!“ in bergkamen. auf einla-
dung des dstgb und der initiative „grün in die stadt“ dis-
kutierten Kommunalvertreter/innen aus nordrhein-
Westfalen, wie grüne städte und gemeinden der Zukunft
aussehen können.

Mit Stadtgrün in die Zukunft
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Auch wenn Nordrhein-Westfalen im Feuerschutz,
Rettungsdienst und Katastrophenschutz gut aufgestellt 
ist, kommt der Stärkung der Selbsthilfefähigkeit der
Bevölkerung eine hohe Bedeutung zu

Richtiges Verhalten in
Krisensituationen lernen

s ist unbestritten: nrW ist im feuerschutz, im ret-
tungsdienst und im Katastrophenschutz gut auf-

gestellt. die kommunalen feuerwehren, die rettungs-
dienste, die bundesanstalt technisches Hilfswerk und
die anerkannten Hilfsorganisationen arbeiter-sama-
riter-bund (asb), deutsche lebensrettungsgesell-
schaft (dlrg), deutsches rotes Kreuz (drK), Johanni-
ter (JuH) und Malteser (MHd) bilden das rückgrat ei-
nes integrierten gefahrenabwehrsystems, das den
Menschen im land signalisiert: Hier seid ihr im notfall
gut aufgehoben.
gleichfalls unbestritten ist aber auch: so gut ein Hilfe-
leistungssystem auch sein mag, es kann nicht an allen
orten und jederzeit präsent sein. Vielmehr muss es
sich immer dann, wenn der unterstützungsbedarf die
unterstützungsmöglichkeiten übersteigt, auf die
schwerwiegendsten fälle konzentrieren und „nach
dem Maß der not“ dort zuerst Hilfe leisten, wo die
schlimmsten folgen drohen. dies ist auch der Hinter-
grund für die erweiterten Managementstrukturen im
Katastrophenfall, die vor allem bei ausfall oder stö-
rung kritischer infrastrukturen („Kritis“1) diesen Koor-
dinierungsbedarf abdecken.

Förderung der Selbsthilfe Menschen müssen da-
her in der lage sein, sich selbst, ihren familien, freun-
den und nachbarn mindestens so lange selbst zu hel-
fen, bis fachliche Hilfe eintreffen kann. diesem Ziel

dient die aufgabe „förderung der selbsthilfe“, die das
nordrhein-westfälische gesetz über den brandschutz,
die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz in § 3
abs. 5 den gemeinden überträgt: „die gemeinden sol-
len ihre einwohner über die Verhütung von bränden,
den sachgerechten umgang mit feuer, das Verhalten
bei bränden (brandschutzerziehung und brandschutz-
aufklärung) und über Möglichkeiten der selbsthilfe
aufklären.“
Während brandschutzerziehung und brandschutzauf-
klärung heute flächendeckend von den kommunalen
feuerwehren wahrgenommen werden, stehen andere
Möglichkeiten der selbsthilfe nicht so sehr im fo-
kus kommunaler Verantwortungsträger/innen. ein
grund: bei vielen kommunalen stellen hat sich das be-
wusstsein „verflüchtigt“, dass die anerkannten Hilfs-
organisationen, die seit langer Zeit in diesem bereich
tätig sind, eigentlich eine kommunale aufgabe erfül-
len. Würden die Hilfsorganisationen diese nicht (mehr)
wahrnehmen, wäre sie kommunal zu erfüllen – grund
genug, die entsprechenden aktivitäten aus dem ge-
meindlichen umfeld heraus positiv zu begleiten und
auch - falls erforderlich - zu unterstützen. 

Ausbildung in Erster Hilfe Zu den klassischen auf-
gaben des asb, der dlrg, der JuH, des MHd und des
drK gehört die ausbildung der bevölkerung in erster
Hilfe. die Menschen sollen in die lage versetzt werden,
bis zum eintreffen organisierter medizinischer Hilfe le-
bensbedrohliche situationen zu erkennen und zumin-
dest soweit abzuwenden, dass unmittelbare lebens-
gefahr beseitigt und eine Verschlimmerung der situa-
tion verhindert werden kann.
führerscheinbewerber/innen sind seit Jahrzehnten
verpflichtet, an einer solchen ausbildung teilzuneh-
men. aber auch schüler/innen in schulen soll die Mög-
lichkeit zu einer ausbildung in erster Hilfe angeboten
werden – immer mit dem Ziel, insbesondere die un-
mittelbar lebensbedrohenden gefahren bei einem
Herz-Kreislauf-stillstand zu erkennen und die Wieder-
belebung bis zum eintreffen des rettungsdienstes
durchzuführen. auch in Kindergärten werden zuneh-
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Im Katastrophen-
fall spielt die
unmittelbar

geleistete Erste 
Hilfe eine

entscheidende 
Rolle
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Christoph Brodesser
ist beauftragter für
den Katastrophen-
schutz des drK-lan-
desverbandes West-
falen-lippe e.V.

DER AUTOR

1 Zur Kritis-strategie der bun-
desrepublik deutschland siehe
https://www.bbk.bund.de/de/a
ufgabenundausstattung/Kriti-
scheinfrastrukturen/kritischein-
frastrukturen_node.html
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mend Kinder auf altersgerechte art in lebensretten-
den Maßnahmen unterwiesen. ein beispiel ist das
Programm „erste Hilfe für Kinder“ des drK mit der
bekannten „Puppe Paul“. 
trotz aller anstrengungen der Hilfsorganisationen
klafft jedoch weiterhin eine lücke: nicht nur die an-
zahl der in erster Hilfe ausgebildeten Personen ist
noch steigerungsfähig; es fehlt auch ein system der
auffrischung und Wiederholung, um die Kenntnisse
aktuell zu halten und neue entwicklungen in die brei-
te der bevölkerung zu tragen. dies zeigt sich etwa bei
der Vermittlung von Kenntnissen in der frühdefibril-
lation. obwohl immer mehr geräte im öffentlichen
raum zur Verfügung stehen und die bedienung ein-
fach ist, ruft die nutzung von defibrillatoren noch im-
mer eine gewisse „schwellenangst“ hervor.

Pflegerische Maßnahmen die bevölkerungspy-
ramide macht deutlich: die anzahl der Menschen, die
pflegerische unterstützung benötigen, nimmt zu.
Wenn durch einen stromausfall, einen orkan oder ein
Hochwasser der ambulante Pflegedienst nicht oder
nicht zeitgerecht bei seinen Patient(inn)en sein kann,
kommt der pflegerischen Hilfe durch familienange-
hörige oder andere Vertrauenspersonen eine hohe 

bedeutung zu. die Hilfsorganisa-
tionen, aber auch die Wohlfahrts-
verbände, bieten seminare für
pflegende angehörige an, um sol-
che situationen fachgerecht im
sinne der selbsthilfe überbrücken
zu können.

Ausbildung im Rettungs-
schwimmen ein weiteres feld
ist die ausbildung im schwimmen
und rettungsschwimmen. Wie die

anzahl der ertrinkungstoten in jedem Jahr traurig be-
legt, können immer weniger Menschen schwimmen.
neben den schwimmlehrer(inne)n in den bädern sind
es insbesondere die dlrg und die Wasserwacht des
drK, die durch ihre angebote zum erlernen von
schwimmen und rettungsschwimmen diesem be-
dauerlichen trend entgegenwirken. dabei werden
auch schulen - gestützt durch Programme der lan-
desregierung - zunehmend eingebunden. dennoch
sind wir noch weit von dem Ziel entfernt, dass jedes
Kind beim Verlassen der grundschule schwimmfähig
sein soll.

Möglichkeiten der Kommunen Wie können
Kommunen im rahmen ihres auftrags die selbsthilfe
der bürger/innen fördern? durch Öffentlichkeitsar-
beit und aktives bewerben der durch die Hilfsorgani-
sationen angebotenen lehrgänge können sie die be-
völkerung zur teilnahme motivieren. Vielleicht wäre
es auch gut, wenn eine bürgermeisterin oder ein frak-
tionsvorsitzender des rates selbst an einem erste-Hil-

fe-lehrgang teilnimmt und so mit gutem beispiel vo-
rangeht. 
auch die unentgeltliche bereitstellung kommunaler
räume und schwimmhallen für lehrgänge kann hel-
fen. so ist es kaum verständlich, wenn dlrg und drK-
Wasserwacht für die durchführung von schwimm-
kursen, die im interesse der gemeinde liegen, nut-
zungsgebühren für die kommunale schwimmhalle
zahlen müssen. Hier könnte mit relativ geringem ein-
satz viel zur erfüllung einer kommunalen aufgabe er-
reicht werden.

Geplantes Projekt des Landes Zur förderung der
selbsthilfe gehört auch die information der bürger/in-
nen über Möglichkeiten der notbevorratung als Vor-
sorge für infrastrukturausfälle. auch die Wissensver-
mittlung über Warnsignale und informationswege
zählt dazu, wie das an den zweimal jährlich stattfin-
denden „Warntagen“ geschieht. 
Hier sei auf ein interessantes Projekt des landes hin-
gewiesen, das in den kommenden Monaten in die
Öffentlichkeit gehen soll. insbesondere die familien
von im Katastrophenschutz mitwirkenden einsatz-
kräften sollen durch verschiedene Maßnahmen be-
fähigt werden, sich selbst zu helfen und zu schützen
und damit gleichzeitig auch zu „Multiplikatoren“ für
den selbsthilfegedanken bei ihren nachbarn und
freunden werden. 
den Kommunen sei an dieser stelle angeraten, dieses
kommende Projekt aktiv zu begleiten und zu unter-
stützen. sie schaffen damit nicht nur einen „Mehr-
wert“ für die ehrenamtlichen einsatzkräfte des bevöl-
kerungsschutzes und deren familien in ihrem ort,
sondern unterstützen ein netzwerk an selbsthilfe, das
im notfall für viele bürger/innen lebensrettend sein
kann. Wie schon gesagt: feuerwehr, rettungsdienst
und Hilfsorganisationen können im notfall nicht über-
all gleich schnell präsent sein. es kommt auf die
selbsthilfefähigkeit aller Menschen an, um notfälle
und deren auswirkungen abwenden zu können. ◼

Mit seiner Puppe Paul bringt Sven „Kampi“ Kampeter vom
Deutschen Roten Kreuz Kindern Erste Hilfe bei
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Wer Schwimmen lernt,
lebt sicherer und kann
im Ernstfall auch
anderen helfen
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Das NRW-Ministerium des Innern hat in einem „Koordinierten Prozess
Katastrophenschutz“ mit allen relevanten Akteuren Maßnahmen zur
Weiterentwicklung des Katastrophenschutzes erarbeitet

Nur gemeinsam sind wir stark

ber den Klimawandel wird im Moment viel dis-
kutiert. darf man für den Klimaschutz die

schule schwänzen? existiert der Klimawandel über-
haupt oder richtet der Kohlendioxid-ausstoß, den
wir produzieren, die Welt zugrunde? darüber kann
man viel streiten.
für die Verantwortlichen im Katastrophenschutz in
nordrhein-Westfalen steht fest, dass eine gute Vor-
bereitung auf extreme Wetterphänomene hohe
Priorität hat. sie sind in den zurückliegenden Jahren
immer häufiger damit konfrontiert worden und ge-
hen davon aus, dass die bewältigung von lagen nach
starkregenereignissen, Hochwasser, sturm oder Hit-
ze auch in Zukunft eine ihrer wesentlichen Heraus-
forderungen darstellen wird. 

Gemeinsamer Dialog dies hat eine befragung der
expert(inn)en aus allen am Katastrophenschutz mit-
wirkenden organisationen ergeben, die der einla-
dung des innenministers zur Mitwirkung in einem
„Koordinierten Prozess Katastrophenschutz“ gefolgt
sind. Mit der Verabschiedung des zum 01.01.2016 in
Kraft getretenen gesetzes über den brandschutz, die

Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (bHKg)
hatte der damalige landtag parteiübergreifend ei-
nen dialog zur Weiterentwicklung des Katastro-
phenschutzes angeregt1. 
um dies umzusetzen, wurde der Koordinierte Prozess
Katastrophenschutz gestartet. Mit Vertreter(inne)n
von Hilfsorganisationen, behörden, kommunalen
spitzenverbänden, gewerkschaften und auch den
amtshilfe leistenden organisationen des bundes -
tHW und bundeswehr -, wurde in einem strukturier-
ten Verfahren herausgearbeitet, welche arbeitsfelder
verbessert werden sollen, um den Katastrophen-
schutz in nordrhein-Westfalen zukunftsfähig aufzu-
stellen. den abschlussbericht übergaben die teilneh-
menden dem innenminister im März 2018. 

Streben nach Verbesserungen Mit dem bericht
war zwar der Koordinierte Prozess Katastrophen-
schutz abgeschlossen, nicht aber das streben nach
Weiterentwicklung des Katastrophenschutzes. He-
rausgearbeitet wurden sechs felder, in denen nun in-
tensiv an Verbesserungen gearbeitet wird (siehe
schaubild s. 18).

Cornelia de la 
Chevallerie ist 
leiterin der 
abteilung für 
gefahrenabwehr im
nrW-Ministerium
des innern
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Der Katastrophen-
schutz in

Nordrhein-
Westfalen soll an

die aktuellen
Gefährdungen

angepasst werden

1  siehe lt-drs. 16/10483
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neben der festlegung dieser fachlichen felder, auf
denen nun fortschritte gemacht werden, war für
mich die Zusammenarbeit im Koordinierten Prozess
eine besondere erfahrung. so viel expertise im Kata-
strophenschutz und so viele blickwinkel, wie dort von
den teilnehmenden gemeinschaftlich und überaus
konstruktiv eingebracht wurden, finde ich absolut
bemerkenswert.
ich freue mich, dass dieses kollegiale Miteinander
und die fachliche unterstützung auch nach dem ab-
schluss des Koordinierten Prozesses weiter wirken.
Zu den identifizierten aufgabenfeldern haben wir in
der Zwischenzeit vielfältige aktivitäten angestoßen
und werden dabei auch weiterhin von den jeweiligen
Partner(inne)n kooperativ unterstützt und wollen die
themen gemeinsam voranbringen.

Bessere Vernetzung von Daten so haben wir im
arbeitsfeld „Vernetzung von datenquellen“ auch die
Wirtschaft mit ins boot holen können. Ziel ist es, dass
dezentrale datenbestände der einzelnen akteure, die
in unterschiedlichen Krisenmanagement-systemen
der leitstellen und Krisenstäbe vorgehalten werden,
systemübergreifend genutzt und zu einem einheitli-
chen landeslagebild zusammengeführt werden kön-
nen. Zugleich sollen damit zeitliche Verzögerungen
und Mehrfacharbeiten beim austausch von lagein-
formationen und auf den Meldewegen abgebaut
werden.
dazu hat das innenministerium das Projekt „Vidal“
gestartet. Vidal ist das Kürzel für „Vernetzung von
informationen zur darstellung der landeslage“. es
ist uns gelungen, nicht nur Vertreter/innen der Ka-
tastrophenschutzbehörden, sondern auch die un-
terschiedlichen systemhersteller in das experten-
forum Vidal einzubinden. nur so kann der
datentransfer zwischen den systemen gelingen,
der über eine gemeinsame schnittstelle realisiert
werden soll. neben den technischen spezifikatio-
nen der schnittstelle ist vor allem ein gemeinsamer
nenner darüber zu finden, welche daten ausge-
tauscht werden sollen.
natürlich evaluieren wir mit den aufgabenträgern
gemeinsam die landeskonzepte für den Katastro-
phenschutz. dies soll die Zukunftsfähigkeit der ein-
satzeinheiten sicherstellen. aber auch die einsatz-
kräfte selbst nehmen wir in den fokus. Wir haben
inzwischen ein eigenes referat im innenministeri-
um eingerichtet, das sich damit befasst, die freiwil-

ligen Kräfte im brand- und Katastrophenschutz zu
stärken, damit die einsatzeinheiten stabil bleiben.
Minister Herbert reul ist dies ein besonderes anlie-
gen.

Stärkung der Selbsthilfe ein bereich, der den teil-
nehmenden im Koordinierten Prozess sehr wichtig
war, ist die selbsthilfe der bevölkerung. die Katastro-
phenschützer/innen sehen sich selbst auch als ex-
pert(inn)en für selbsthilfe. es geht ihnen nicht da-
rum, vor dem Weltuntergang zu warnen und
Hamsterkäufe auszulösen. Vielmehr haben sie bei-
spiele benannt.
so haben die Wasserrettungszüge nicht nur gute ret-
ter/innen, sondern auch exzellente schwimmer/in-
nen. sie geben vielfach auch schwimmunterricht.
schwimmen können ist selbsthilfe. Wer selbst gut
schwimmen kann, muss zumeist nicht gerettet wer-
den. Zugleich können die retter/innen im schwimm-
unterricht interesse für die Mitwirkung in der Was-
serrettung wecken. 

Selbsthilfe und Ehrenamt das bei-
spiel der Wechselwirkung zwischen anlei-
tung zur selbsthilfe und interesse am eh-
renamt im Katastrophenschutz ist auf
andere selbsthilfeaspekte übertragbar.
diejenigen, die in der Katastrophe helfen,
sind die glaubwürdigsten expert(inn)en,
um gegenüber den bürger/innen die Maßnahmen
zu transportieren, die zum selbstschutz sinnvoll
sind. der Kontakt mit den bürger/innen zur Verbes-
serung der selbsthilfe ist zugleich eine Möglichkeit,
bei diesen interesse für das ehrenamt im Katastro-
phenschutz zu erzeugen.

Einsatz- und Zukunfts-
fähigkeit der Einsatz-

einheiten
Landesleitstelle/
Bezirksleitstelle

Vernetzung von
Datenquellen

Stärkung der Selbst-
hilfefähigkeit

Umsetzung der Kata-
strophenschutzplanung

nach BHKH

Stromausfall 
und Extremwetter

Die Zusammenarbeit
der Einsatzkräfte wird
regelmäßig in
Katastrophenschutz-
übungen trainiert
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Im Koordinierten
Prozess
Katastrophenschutz
wurden sechs Felder
identifiziert, an denen
nun intensiv gearbeitet
wird
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abschlussbericht „Koordinierter
Prozess Katastrophenschutz in
nordrhein-Westfalen“ unter
www.landtag.nrw.de und die
eingabe MMV17-659 in die 
suchmaske 
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diese effekte werden sowohl in einer gemeinsamen
arbeitsgruppe zur Verbesserung der selbsthilfefä-
higkeit, als auch bei den aktivitäten des innenmi-
nisteriums zur stärkung des ehrenamtes genutzt.
die arbeitsgruppe zur Verbesserung der selbsthilfe,
in der auch die kommunalen spitzenverbände ver-
treten sind, wird voraussichtlich Mitte nächsten
Jahres sichtbare ergebnisse vorlegen. für die Kom-
munen dürften dabei die für das internet aufberei-
teten inhalte besonders interessant sein. sie kön-
nen sie für ihre aufgaben zur information der
bevölkerung über selbsthilfemaßnahmen nutzen.

Planung des Katastrophenschutzes Viel be-
wegt wurde inzwischen in der Katastrophenschutz-
planung. Hier haben wir im april 2018 mit unterstüt-
zung der kommunalen spitzenverbände eine
empfehlung für einen Musterkatastrophenschutz-
plan ausgesprochen.
ebenso haben wir gemeinsam mit erfahrenen Ver-
treter(inne)n aus den Kommunen, die uns die kom-
munalen spitzenverbände benannt hatten, eine rah-
menempfehlung evakuierung erarbeitet und im Juni
2018 bekannt gemacht.

Schutz kritischer Infrastrukturen ein weiteres
im Koordinierten Prozess identifiziertes szenario, auf
das wir uns besser vorbereiten müssen, ist der black-
out, also der lang anhaltende und großflächige
stromausfall. Zum glück ist die stromversorgung in
deutschland weitgehend stabil und langfristige
stromausfälle sind selten. Wegen der abhängigkeit
der arbeitswelt und auch der privaten Haushalte von
elektrischer energie, sind die folgen eines stromaus-
falls aber kaum überschaubar und allein mit Mitteln
des Katastrophenschutzes nicht zu bewältigen.
die Vorsorge im bereich Kritischer infrastrukturen
muss verbessert werden. daran wird von der landes-
regierung ressortübergreifend gearbeitet. Mit einer
weiteren arbeitsgruppe mit Vertreter(innen)n von
Kommunen und des landes wird das Krisenmanage-
ment ohne strom betrachtet. Ziel ist hier auch, in ei-
ner Krisenlage die Handlungsfähigkeit der Verwal-
tung aufrecht zu erhalten.

Bilanz in einem Jahr ich habe nicht alle aktivitä-
ten aufgeführt, die durch den Koordinierten Prozess
Katastrophenschutz angestoßen wurden. Wir haben
uns ins stammbuch geschrieben, dass wir ende des
kommenden Jahres eine bilanz ziehen werden, was
wir in folge des Prozesses erreicht haben und wo wir
noch fortschritte machen müssen. der Prozess hat
eine partnerschaftliche arbeit aller am Katastro-
phenschutz Mitwirkenden erzeugt, die aus meiner
sicht eine stärke des Katastrophenschutzes in nord-
rhein-Westfalen ist und die hoffentlich auch weiter-
hin trägt, um wichtige entwicklungen voranzubrin-
gen. ◼

er Kreis borken wurde vom 24. bis 26. Juni 2016
von einem starkregenereignis getroffen. betrof-

fen waren zehn Kommunen im südlichen Kreisgebiet
in unterschiedlichem Maße.  am abend des 24. Juni
2016 und am Morgen des 25. Juni 2016 zogen mehrere
gewitterzellen - jeweils verbunden mit starkregen
von 70 bis 100 litern pro Quadratmeter - über die
stadt borken. Während in der akutphase des starkre-
gens zahlreiche Keller vollliefen, zeichnete sich paral-
lel dazu eine wesentlich komplexere gefahrenlage
ab. die Pegel einiger flüsse in der stadt borken stie-
gen sprunghaft an und erreichten schon bald kriti-
sche Werte. 
der ortskern von gemen, durch den die „bocholter
aa“ fließt, drohte, überflutet zu werden. in einigen
außenbereichen standen ebenfalls zahlreiche flä-
chen unter Wasser und Hofstellen sowie tiere gerie-
ten in gefahr. Mehrere straßen wurden unpassierbar
und brücken teilweise überflutet. auch für das städ-
tische Zentralklärwerk direkt an der „bocholter aa“
bestand die gefahr, dass es bei weiter steigendem
Pegel betroffen sein würde und ein ordnungsgemä-
ßer betrieb nicht länger sichergestellt werden könne.
aufgrund der insgesamt kritischen situation aktivier-
te die bürgermeisterin am Morgen des 25. Juni den
stab für außergewöhnliche ereignisse (sae) der stadt

Die Stadt Borken hat aus dem Starkregenereignis im Juni
2016 wertvolle Erkenntnisse und Schlussfolgerungen für das
Krisenmanagement und die Gefahrenabwehr gewonnen

Richtiger Umgang mit
Starkregenereignissen

Kai Sobbe ist 
stellv. leiter der 
feuerwehr borken
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In der Stadt Borken standen im Juni 2016 innerhalb kürzester Zeit viele Keller, Straßen und
Grundstücke unter Wasser
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borken, der in den räumen der feuer- und rettungs-
wache eingerichtet wurde. aufgrund der bereits seit
dem Vorabend laufenden einsatzlage im südlichen
Kreisgebiet hatte der Kreis borken seine einsatzlei-
tung bereits in der nacht einberufen. da die anzahl
von betroffenen Kommunen im schadensgebiet an-
stieg, rief der landrat am Vormittag den Katastro-
phenfall aus und aktivierte seinen Krisenstab.

Kommunikation sicherstellen um die Kommu-
nikation zwischen den verschiedenen Verwaltungs-
und leitungsstrukturen sicherzustellen, mussten
zahlreiche schnittstellen bedient werden. sehr wich-
tig: es ist organisatorisch sicherzustellen, dass alle
funktionen, die einmal als eingerichtet und betriebs-
bereit gemeldet wurden, auch durchgängig erreich-
bar sind, damit Meldungen nicht ins leere laufen.
idealerweise werden ausschließlich funktions- oder
Postfachadressen genutzt. 

Lageberichte erstellen ein wichtiges Mittel zur
gegenseitigen information ist der regelmäßige la-
gebericht. es ist ratsam, für alle lagemeldungen an
den jeweils übergeordneten Krisenstab den per er-
lass1 eingeführten lagebericht nrW zu verwenden. 
durch die einheitlichkeit aller lagemeldungen aus

den kreisangehörigen Kommunen kann der Krisen-
stab des Kreises diese schnell zusammenfassen. die-
ser Überblick wird an den Meldekopf und den Krisen-
stab der zuständigen bezirksregierung sowie das
lagezentrum und den Krisenstab der landesregie-
rung gesendet. Zu beachten ist, dass diese lagemel-
dungen nicht die sofort-, folge- und schlussmeldung
im sinne des Meldeerlasses2 ersetzen.

Öffentlichkeit informieren die information der
bevölkerung ist im sinne des Krisenmanagements
aufgabe des bereichs der bevölkerungsinformation
und Medienarbeit (buMa) im Krisenstab der Kreisver-
waltung. er ersetzt allerdings nicht die örtliche Kom-
munikation einer jeden stadtverwaltung mit seinen
bürger(inne)n. 
im konkreten beispiel beurteilte die borkener bevöl-
kerung die Versorgung mit informationen als sehr po-
sitiv. regelmäßig wurde über die aktuelle lage, die
erkannten Probleme und die ergriffenen Maßnah-
men sowie das geplante Vorgehen von feuerwehr
und Kommunalverwaltung informiert. im Wesentli-
chen wurden hierfür die täglichen Kommunikations-
kanäle wie internetpräsenz und facebook-seite der
stadtverwaltung genutzt. 
gerade im bereich von social-Media-netzwerken kön-
nen schnell stimmungen erzeugt und Meinungen ver-
breitet werden, die nicht zwingend den tatsachen ent-
sprechen. es ist sehr wichtig, diese stimmungen und
tendenzen als stab wahrzunehmen und frühzeitig
steuernd einzugreifen. die reichweite dieser Medien
ist nicht zu unterschätzen. so wurden im konkreten
fall durch eine Videobotschaft der bürgermeisterin zur
aktuellen lage in recht kurzer Zeit mehr als 25.000 Per-
sonen erreicht. 
die einrichtung einer sogenannten dark side bietet
eine weitere Möglichkeit, bei bedarf schnell informa-
tionen und Verhaltensanweisungen zu veröffentli-
chen. die lokalen Medien wurden vom Pressesprecher
der stadt borken aktiv einbezogen. die regionale und
überregionale Pressearbeit lag dagegen mehr auf
ebene des Kreises. so konnte erreicht werden, dass in
den Zeitungen, im radio/auf radio WMW und auf on-
line-Portalen dieselben informationen und aussagen
kommuniziert wurden. Zusätzlich wurde ein bürger-
telefon eingerichtet, um alle fragen und bedürfnisse
der bürger/innen bedienen zu können. die allgemeine
information der bevölkerung ist von der Warnung der
bevölkerung3 thematisch zu trennen. 

Räumlichkeiten schaffen im beispiel der Hoch-
wasserlage in der stadt borken hat es sich positiv aus-
gewirkt, beide aufgabenfelder - feuerwehr/Verwal-
tung - in einem gebäude arbeiten zu lassen. es hat
sich gezeigt, dass die räumliche nähe sehr vorteilhaft
ist, um schnelle absprachen und abstimmungen zu
treffen. ein korrektes rollenverständnis ist unabding-
bar. 

Einsatzkräfte
sowie Bürgerinnen
und Bürger waren
tagelang im
Einsatz

Hunderte
Sandsäcke

standen für den
Schutz der

Gebäude bereit

1 Krisenmanagement durch Kri-
senstäbe im lande nordrhein-
Westfalen bei großeinsatzlagen,
Krisen und Katastrophen runder-
lass des Ministeriums für inneres
und Kommunales vom 26. sep-
tember 2016
2 Meldungen an die aufsichtsbe-
hörden über außergewöhnliche
ereignisse im brand- und Kata-
strophenschutz „Meldeerlass“
runderlass des Ministeriums des
innern – 33 - 52.03.04 / 23.03 –
vom 16. Mai 2018
3 Warnung und information der
bevölkerung im brand- und Kata-
strophenschutz „Warnerlass“
runderlass des Ministeriums des
innern- 32-52.08.09 - vom 16. Mai
2018
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auch wenn es zu keinen konkreten Problemen bei
dieser lage kam, hat sich der Verwaltungsvorstand
der stadt borken, in absprache mit allen beteiligten,
dafür entschieden, den sae und die feuerwehrein-
satzleitung zukünftig räumlich getrennt arbeiten zu
lassen. auf ebene der Kreise ist per erlass1 des für in-
neres zuständigen Ministeriums des landes nrW
verbindlich vorgegeben worden, dass der Krisenstab
und die einsatzleitung getrennt zu organisieren sind.
für den anstehenden neubau der feuer- und ret-
tungswache borken wurden daher entsprechende
räumlichkeiten für den sae, das bürgertelefon und
den lageführungsraum der feuerwehreinsatzleitung
vorgesehen. 

Dokumentation erstellen im rahmen einer sol-
chen einsatzlage müssen regelmäßig entscheidun-
gen getroffen werden, die einfluss auf größere bevöl-
kerungsgruppen oder auch erhebliche finanzielle
auswirkungen haben können. eine entsprechende
dokumentation der zum Zeitpunkt der entscheidung
vorliegenden informationen und den daraus resultie-
renden entscheidungen ist sehr wichtig, um die er-
griffenen Maßnahmen und anordnungen, auch im
nachgang, transparent und nachvollziehbar begrün-
den zu können.
in operativ-taktischen stäben der nichtpolizeilichen
gefahrenabwehr ist die dokumentation durch das
führen eines einsatztagebuches und den nachweis
aller ein- und ausgänge sowie der gesprächsnotizen
innerhalb des stabes verbindlich4 geregelt. in den
Verwaltungsstäben ist eine geeignete arbeitsweise
festzulegen, da auch hier eine umfassende doku-
mentation unverzichtbar ist. dieses sollte in einer
stabsdienstordnung verschriftlicht und als dienstan-
weisung eingeführt werden. 

Spontanhelfende unterstützen die Hilfsbereit-
schaft aus der bevölkerung war überwältigend. Ver-
mutlich resultierte die Vielzahl an Hilfsangeboten
auch aus der intensiven Öffentlichkeitsarbeit. als die-
ses nicht zu unterschätzende Potenzial von spontan-
helfer(inne)n und ungebundenen Helfer(inne)n er-
kannt wurde, wurde die bevölkerung in sozialen
netzwerken und die Mitarbeitenden der stadtver-
waltung im intranet dazu aufgerufen, die Maßnah-
men zu unterstützen. 
beim einsatz dieser Personen ist zu beachten, dass es
sich hierbei zwar um hochmotivierte Helfer/innen
handelt, die allerdings über keine entsprechende
ausbildung oder schutzausrüstung verfügen. eine
wichtige erkenntnis war, dass ausreichend feuer-
wehrangehörige dazu abgestellt werden müssen, die
Helfer/innen anzuleiten und zu beaufsichtigen. 

Katastrophenschutzkonzepte nutzen bewährt
haben sich in solch langanhaltenden einsatzlagen die
Konzepte der vorgeplanten überörtlichen Hilfe5 des

Katastrophenschut-
zes nordrhein-West-
falen. sie bieten die
Möglichkeit, über
klar definierte anfor-
derungswege schnell
große Verbände der
feuerwehr zu mobi-
lisieren. bei dem
Hochwasser in der
stadt borken wurden
mehrere feuerwehr-
bereitschaften zum
einsatz gebracht.
Wird die einsatzlei-
tung eines Kreises tä-
tig, werden hierzu in
der regel das kreisei-
gene feuerwehrtechnische Personal sowie führungs-
kräfte der feuerwehren kreisangehöriger Kommunen
und fachberater/innen der Hilfsorganisationen zu-
sammengezogen. 
sind mehrere Kommunen von dem schadenereignis
betroffen, müssen wiederum auch dort feuerwehr-
einsatzleitungen und sae eingerichtet werden, so
dass schnell mit einem Mangel an qualifizierten füh-
rungskräften zu rechnen ist. für diesen zusätzlichen
bedarf steht mit der Mobilen führungsunterstüt-
zung von stäben6 (Mofüst nrW) ein weiteres Kon-
zept zur Verfügung. Zu beachten ist hierbei, dass die
einsatzleitung grundsätzlich von der örtlich zustän-
digen Kommune gestellt werden muss. 

Solidarität gefordert nicht nur die Häufigkeit,
sondern vor allem die intensität der stürme und or-
kane, der flächen- und Waldbrände oder - wie am
beispiel der stadt borken - der starkregenereignisse
nehmen zu. auch ohne größere fließgewässer im
stadtgebiet sind flächige Überflutungen nicht aus-
zuschließen. es besteht die notwendigkeit, die feu-
erwehren den örtlichen Verhältnissen entsprechend
leistungsfähig7 auszustatten und auszubilden. 
Klar muss auch sein, dass schadensereignisse solcher
dimensionen nicht in die alltägliche gefahrenab-
wehr fallen. Hier greifen die Konzepte der gegensei-
tigen unterstützung, die nur durch das solidaritäts-
prinzip funktionieren. ebenfalls muss sich das
Krisenmanagement der verschiedenen ebenen so
strukturieren und organisieren, dass eine reibungs-
lose Zusammenarbeit möglich ist und unter nutzung
von digitalen Medien miteinander entsprechend
kommuniziert werden kann.
ohne eine entsprechende Vorbereitung der aufga-
benträger auf außergewöhnliche ereignisse und Kri-
sen wird es nicht möglich sein, in angemessener Zeit
die erforderlichen strukturen aufzubauen, um die be-
völkerung vor gefahren zu schützen und die auswir-
kungen auf die Öffentlichkeit zu mildern. ◼

Die Feuerwehr
pumpte pausenlos
Wasser aus Straßen
und Kellern

4 feuerwehrdienstvorschrift 100
(fwdV 100): führung und leitung
im einsatz – führungssystem
5 Konzept für die „Vorgeplante
überörtliche Hilfe im brandschutz
und der Hilfeleistung durch die
feuerwehren im land nordrhein-
Westfalen“ (VüH-feu nrW)
6 Konzept für die mobile füh-
rungsunterstützung von stäben
im land nrW (Mofüst nrW)
7 § 3 gesetz über den brandschutz,
die Hilfeleistung und den Kata-
strophenschutz (bHKg) vom
17.12.2015 
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Der Schutz kritischer Infrastrukturen stellt alle Infrastrukturbetreiber vor
eine große Herausforderung und kann nur durch ein bundeseinheitliches
Maßnahmenprogramm bewältigt werden

Lebensadern der Gesellschaft 
vor Angriffen schützen

m 21. Jahrhundert spielt in Konflikten zunehmend
der begriff „hybride bedrohung“ oder „hybride

Kriegführung“ eine rolle. dabei setzen angreifer ty-
pischerweise auf die destabilisierung einer gesell-
schaft und attackieren verdeckt. besonders im fokus
stehen verwundbare Ziele wie die stromversorgung.
Hybride bedrohungen stellen damit eine gezielte Ver-
wischung der grenze zwischen Krieg und frieden dar.
insbesondere Cyber-angriffe stellen aktuell das
höchste bedrohungsszenarium für kommunale in-
frastrukturen und die lebensnotwendige Versorgung
von bevölkerung und Wirtschaft mit energie und
trinkwasser dar. die auswirkungen sind vor allem im
strombereich nicht nur auf die lokale ebene be-
schränkt, sondern können über ländergrenzen hin-
weg im bundesgebiet spürbar sein.
die stromversorgung ist der Herzschlag unserer digi-
talen gesellschaft. ohne strom steht der gewohnte
alltag still: kein trinkwasser, kein licht, keine Hei-
zung, kein internet und kein telefon. supermärkte,

arztpraxen und apotheken sind ebenso wie geldau-
tomaten und tankstellen nicht mehr funktionsfähig,
Verkehrsampeln und straßenlaternen fallen aus.
Kurzum: das gesamte private und öffentliche leben
bricht zusammen.

Aufgabe von nationalem Interesse der schutz
einer jederzeit ungestörten, sicheren stromversor-
gung durch die deutschen stadtwerke, vor allem vor
Cyber-angriffen, ist daher eine aufgabe der natio-
nalen sicherheit. sicherheit ist aber kein Zustand,
sondern ein Prozess. deswegen muss die stromver-
sorgung auch teil der deutschen Cyber-sicherheits-
architektur werden.
die sicherstellung der Ver- und entsorgung auch im
Krisen- oder notfall ergibt sich aus dem grundge-
setz und dem verankerten staatlichen schutzauf-
trag für das leben und die körperliche unversehrt-
heit sowie der Pflicht zur daseinsvorsorge nach dem
sozialstaatsprinzip. 

Andreas Seifert ist 
bereichsleiter recht
und stellv. abtei-
lungsleiter recht,
finanzen und steuern
beim VKu e.V.

DER AUTORI

Die Stromver-
sorgung nimmt 

unter den kritischen
Infrastrukturen eine

Schlüsselrolle ein und
muss besonders

geschützt werden
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Konzeption Zivile Verteidigung die von der bun-
desregierung im august 2016 beschlossene Konzep-
tion Zivile Verteidigung (KZV) ist das konzeptionelle
basisdokument für die ressortabgestimmte aufga-
benerfüllung im bereich der zivilen Verteidigung und
notfallvorsorge des bundes. Zur sicherung der Ver-
sorgung der Menschen mit den notwendigen gütern
und leistungen zählen danach insbesondere die Ver-
sorgung mit energie, trinkwasser und fernwärme.
die KZV enthält in abschnitt 7 neben grundprinzi-
pien und strategischen schutzzielen gemeinsame
anforderungen für alle infrastrukturbetreiber sowie
spartenspezifische anforderungen an die energie-
und trinkwasserversorgung, die abwasserbeseiti-
gung sowie die abfallentsorgung. Jeder infrastruk-
turbetreiber soll danach in seinem Zuständigkeitsbe-
reich freiwillig und eigeninitiativ Verantwortung für
ein angemessenes sicherheitsniveau übernehmen. 
Zu den erforderlichen Maßnahmen gehören: orga-
nisatorische und personelle Handlungsfähigkeit (ri-
siko- und Krisenmanagementkompetenzen), bauli-
che Härtung von gebäuden und leitungssystemen,
gewährleistung der it-sicherheit für Kritische infra-
strukturen und reduzierung von abhängigkeiten.
der KZV kommt zwar mangels gesetzescharakter
keine rechtsverbindlichkeit zu. die von der KZV ge-
forderte selbstverpflichtung ist aber über die Com-
pliance-Verantwortlichkeit der infrastrukturbetrei-
ber dennoch rechtlich relevant.

Koordination aller Akteure die bewältigung von
hybriden bedrohungslagen und konkreten angriffen
erfordert eine übergreifende Koordination aller ver-
antwortlichen behörden und staatlichen und nicht-
staatlichen einrichtungen sowie die festlegung der
Zuständigkeiten und Kompetenzen. notwendig ist
zudem eine bundeseinheitliche Konkretisierung der
umzusetzenden sicherheits- und abwehrmaßnah-
men im sinne von Mindeststandards.
bund, länder und gemeinden müssen zur gewähr-
leistung der lebensnotwendigen trinkwasser- und
energieversorgung sowie abwasser- und abfallentsor-
gung koordiniert und eng mit den regelmäßig kom-
munalen infrastrukturbetreibern zusammenarbeiten,
um bundesweit ein gleichmäßiges, flächendeckendes
schutz- und sicherheitsniveau zu erreichen.

Bund in der Pflicht dies kann nur durch den bund
gewährleistet werden, der hierfür jedoch aktuell
nicht zuständig ist. nach § 1 des Zivilschutz- und Ka-
tastrophenhilfegesetzes (ZsKg) ist es bislang (nur)
aufgabe des bundes, durch nichtmilitärische Maß-
nahmen die bevölkerung, ihre Wohnungen und ar-
beitsstätten, lebens- oder verteidigungswichtige zi-
vile dienststellen, betriebe, einrichtungen und
anlagen sowie das Kulturgut vor Kriegseinwirkun-
gen zu schützen und deren folgen zu beseitigen
oder zu mildern. 

solange daher der spannungs-, Verteidigungs- oder
bündnisfall nicht formal festgestellt wird, verbleibt
die Zuständigkeit für die gefahrenabwehr und la-
gebewältigung bei den ländern. der bund ist ledig-
lich auf die unterstützung der länder beschränkt
und verschiedene rechtliche instrumente bleiben
damit unanwendbar. Hybride bedrohungen müssen
daher im ZsKg mit Kriegseinwirkungen gleichge-
setzt werden, um eine Zuständigkeit des bundes zu
begründen.

Für ein nationales Abwehrzentrum so wäre
insbesondere ein nationales Cyber-abwehrzentrum,
in dem die zuständigen sicherheits- und aufsichts-
behörden, die it-branche und die energieversorger
eng und koordiniert zusammenarbeiten, eine gute
lösung. denn nur ein frühzeitiger und umfassender
informationsaustausch zwischen allen akteuren ge-
währleistet eine maximale Vorbeugung gegen Cy-
ber-attacken und blackout-risiken sowie ein konse-
quentes und wirksames Vorgehen ohne Zeitverzug
im schadensfall. 
das nationale lage- und führungszentrum für si-
cherheit im luftraum zeigt, dass es geht. anders als
bei der luftraumsicherheit sollte die notwendige si-
cherheitsarchitektur für die stromversorgung aber
aufgebaut werden, bevor es einen gravierenden Vor-
fall gibt.

Rahmenbedingungen auf dem Prüfstand die
bestehenden gesetzlichen rahmenbedingungen auf
bundes- und landesebene bedürfen zudem einer 
umfassenden Überprüfung, anpassung und erweite-

rung. dies gilt etwa hinsicht-
lich des geltenden Wasser-
sicherstel lungsgesetzes
(Wassig). Hier stellt sich in
bezug auf art und umfang
von entschädigungen von zu
duldenden Maßnahmen und
enteignungen die frage der
Verfassungsmäßigkeit. 
auch das arbeitszeitgesetz
(arbZg) muss im Hinblick auf
den einsatz und die Mehrar-
beit von arbeitnehmer/in-
nen im Krisen- oder notfall
erweitert werden, um auch
in Krisensituationen das not-
wendige Maß an arbeitneh-
merschutz zu gewährleisten.
es bedarf einheitlicher und
eindeutiger standards, um
eine koordinierte Krisenbe-
wältigung zu ermöglichen.
die Möglichkeiten und gren-
zen der reduzierung von ab-
hängigkeiten der infrastruk-

 
 

 
 

Die Gefahren durch
hybride Bedrohungen
wie etwa der
Energieversorgung
dürfen nicht unter-
schätzt werden
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Die gesetzli-
chen Rah-

menbedingungen
auf Bundes- und
Landesebene
müssen überprüft,
angepasst und 
erweitert werden
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turbetreiber müssen eingehend evaluiert werden.
der treibstoffversorgung für notstromanlagen zur
aufrechterhaltung des netzbetriebs kommt dabei es-
sentielle bedeutung zu. sie muss im Krisenfall vor Zu-
griffen staatlicher und nichtstaatlicher einrichtungen
geschützt sein. sinnvolle insellösungen müssen ge-
prüft und gefördert werden. 

Sichere Kommunikation neben der treibstoffver-
sorgung für notstromanlagen sind im Krisenfall auch
gesicherte Kommunikationswege, insbe-
sondere für den digitalen datentransfer,
unerlässlich. gerade stromversorger und
ihre kritischen infrastrukturen brauchen
eine sichere lösung, um auch im notfall
schnell und direkt kommunizieren zu kön-
nen. 
das öffentliche Mobilfunknetz ist dafür
nicht geeignet: fällt der strom aus, funk-
tioniert der Mobilfunk nicht. das gilt für

alle frequenzen - mit ausnahme der 450 MHz-fre-
quenz. sie ist sicher und ermöglicht Kommunikation,
die elementar ist, um Katastrophen oder schadens-
ereignisse schneller zu bewältigen. deswegen müs-
sen stadtwerke und ihre Verteilnetzbetreiber zwin-
gend an der anstehenden Vergabe der 450 MHz
frequenzen teilhaben.

Keine Mehrbelastung die finanzierung der von
der KZV im rahmen der selbstverpflichtung der in-
frastrukturbetreiber geforderten Maßnahmen, wie
die bauliche Härtung von gebäuden und leitungs-
systemen sowie die reduzierung von abhängigkei-
ten, muss vor deren umsetzung abschließend und
eindeutig geklärt werden. sie darf die bürger/innen
über die energie- und Wasserpreise sowie die un-
ternehmen in ihrer wirtschaftlichen leistungsfähig-
keit nicht belasten. die rechtssicherheit der getä-
tigten investitionen vor regulatorischen eingriffen
muss gewährleistet sein. ◼

er städte- und gemeindebund nrW trauert um Jochen dürrmann. das langjährige Prä-
sidiumsmitglied des stgb nrW verstarb am 16. august 2019 im alter von 84 Jahren.

dürrmann war ein urgestein der Kommunalpolitik. er trat 1965 in die fdP ein und engagierte
sich ab 1969 in der Kaarster lokalpolitik. Zunächst gehörte er dem gemeinderat büttgen an;
im Zuge der Kommunalreform wurde er Mitglied und fraktionsvorsitzender der fdP im rat
der stadt Kaarst. darüber hinaus engagierte sich dürrmann in der Vereinigung liberaler Kom-
munalpolitiker (VlK). Von 2006 bis 2014 war er Vorsitzender des VlK nrW und wurde danach
einstimmig zum ehrenvorsitzenden gewählt. dem Präsidium des stgb nrW gehörte er von
1978 bis 2014 an. Von 2005 bis 2014 war er außerdem Mitglied im Hauptausschuss des deut-
schen städte- und gemeindebundes. der stgb nrW wird Jochen dürrmann stets ein ehren-
des angedenken bewahren.

StGB NRW trauert um Jochen Dürrmann
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Ein besonderer Fokus
beim Schutz kritischer
Infrastrukturen liegt
auch auf der
Wasserversorgung
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Kritische infrastrukturen, insbesondere die
trinkwasser- und energieversorgung, sind
mögliche Hauptziele hybrider bedrohungen.
die dauerhafte gewährleistung der resilienz
und sicherheit der kritischen infrastrukturen
stellt alle infrastrukturbetreiber vor eine gro-
ße Herausforderung. sie kann nur durch ein
bundeseinheitliches Maßnahmenprogramm
bewältigt werden. den bürger(inne)n und un-
ternehmen dürfen dadurch aber keine zusätz-
lichen Kosten entstehen.

FAZIT 

Kontakt
andreas seifert
stv. abteilungsleiter recht,
finanzen und steuern
bereichsleiter recht
Verband kommunaler unter-
nehmen e.V.
invalidenstraße 91
10115 berlin
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Funde von Bomben und Blindgängern aus dem Zweiten Weltkrieg stellen die
ehemalige Garnisonsstadt Wesel regelmäßig vor besondere Herausforderungen

Gefährliche Erinnerungen an den
Zweiten Weltkrieg

eutschland war zum ende des Zweiten Welt-
kriegs zerstört. bei luftangriffen 1945 kamen

hunderttausende Menschen ums leben. städte la-
gen zerstört in schutt und asche. auch die Hanse-
stadt Wesel am rhein wurde dem erdboden gleich-
gemacht.
Wesels lage am rhein und an der lippe sowie die nä-
he zu den niederlanden, zum ruhrgebiet und zum
Münsterland waren seit jeher fluch und segen zu-
gleich. segen, weil die stadt bis heute von ihrer her-
vorragenden geografischen lage wirtschaftlich profi-
tiert. fluch, weil der gute standort über Jahrhunderte
hinweg bei verschiedenen streitmächten begehrlich-
keiten weckte.

Günstige Lage mit Folgen spanien, die nieder-
landen und auch napoleon machten sich die strate-
gisch günstige Position zu nutze. sie alle hinterließen
ihre spuren und beeinflussten die stadtentwicklung.
die Preußen, die Jahrhunderte lang die geschicke der
stadt lenkten, bauten die stadt zur garnisonsstadt
aus. fortan prägten militärische festungsanlagen
das stadtbild. 

auch während des Zweiten Weltkriegs war Wesel ein
wichtiger strategischer standort. die alliierte luft-
waffe bombardierte Wesel. den Höhepunkt markier-
ten die luftangriffe im februar 1945. Von der Hanse-
stadt blieb eine menschenleere trümmerwüste.
Wesel wurde zu über 97 Prozent zerstört. 

Regelmäßig Bombenfunde noch heute holt die
geschichte die stadt Wesel ein: immer wieder werden
blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden.
allein seit 2017 wurden acht bomben in Wesel ent-
schärft. eine weitere bombe musste wegen ihres be-
sonderen Zündertyps kontrolliert gesprengt werden. 
die blindgänger unterscheiden sich in typ, gewicht,
Zünder und weiteren details. damit stellen sie die
beteiligten akteure bei jeder entschärfung vor be-
sondere Herausforderungen.  die Vorgehensweise
zur entschärfung ist jedoch bei den meisten blind-
gängern identisch: 

     1. Sicherung der Fundstelle sobald eine bombe ge-
funden worden ist, wird die fundstelle vom ord-
nungsbereich der stadt Wesel gesichert.

Swen Coralic ist 
verantwortlich für Me-
dien- und Öffentlich-
keitsarbeit bei 
der stadt Wesel

DER AUTOR

Frank Höpp und sein
Team vom

Kampfmittelräum-
dienst entschärften

im Januar 2019 in
Wesel eine

amerikanische Zehn-
Zentner-Fliegerbombe 
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   2.  Bewertung des Bombenfundes gemeinsam mit
dem Kampfmittelräumdienst des landes nord-
rhein-Westfalen bewerten der ordnungsbereich
und die feuerwehr der stadt Wesel den blind-
gänger. dabei spielen unterschiedliche faktoren
eine rolle: das gewicht der bombe bestimmt
den radius der evakuierungszone und des luft-
schutzverhaltens. auch der Zündertyp spielt ei-
ne wesentliche rolle. er beeinflusst unter ande-
rem den Zeitraum für die entschärfung.

         bomben mit langzeitzünder müssen umgehend
entschärft oder kontrolliert gesprengt werden.
der Kampfmittelräumdienst entscheidet letzt-
endlich darüber, in welchem Zeitkorridor das
Kampfmittel entschärft wird.

  3. Einrichtung eines Krisenstabes bevor die bevöl-
kerung evakuiert wird, werden Karten mit der
evakuierungszone und dem bereich des luft-
schutzverhaltens anhand der informationen
über den blindgänger erstellt. Zudem werden
die zu beteiligenden akteure in Kenntnis ge-
setzt. dazu richtet die stadt Wesel einen „stab
für außergewöhnliche ereignisse“ ein. dieser
besondere Krisenstab - bestehend aus ord-
nungsdezernent, feuerwehr, ordnungsbereich
und Polizei - informiert betroffene institutio-
nen wie schulen und Kindergärten. 

        besonders sensible einrichtungen, wie
Krankenhäuser und altenheime, werden gebe-
ten, ebenfalls im Krisenstab mitzuarbeiten, da-
mit Kommunikationswege „kürzer“ und somit
schneller sind. Zudem tauschen sich der Kri-
senstab und die stelle für Öffentlichkeitsarbeit
in regelmäßigen abständen aus. ansprech-
partner für die Medien ist die stelle für Öffent-
lichkeitsarbeit der stadt Wesel.

   
   4. Mitteilung und Information der ordnungsbe-

reich der stadt Wesel schaltet eine info-Hotline

frei. unter der rufnummer erhalten bürger/in-
nen telefonisch auskunft über den aktuellen
sachstand sowie Hinweise zum Verhalten. 

       Parallel richtet die feuerwehr einen sammel-
punkt für anwohner/innen ein. dort können
bürger/innen aus der evakuierungszone sich
während der entschärfung aufhalten. Vor ort
werden Kaffee und decken angeboten. darüber
hinaus organisiert die feuerwehr einen liegend-
transport für bettlägerige Personen. 

        die stelle für Öffentlichkeitsarbeit der stadt We-
sel veröffentlicht über alle ihr zur Verfügung ste-
henden Kanäle eine offizielle Mitteilung mit der
angefertigten Karte. die Mitteilung informiert
über: blindgänger, fundort, Zeitpunkt der ent-
schärfung, anzahl der zu evakuierenden Perso-
nen, adresse des sammelpunkts für die zu eva-
kuierenden Personen, die nummer der info-Hot-
line und des abholservice für bettlägerige Perso-
nen, Hinweise zu sirenentönen sowie die auffor-
derung, die evakuierungszone zu verlassen oder
im bereich des luftschutzverhaltens in der Woh-
nung zu bleiben. 

       Kanäle sind die städtische internetseite, die
lokalredaktionen vor ort und überregionale
Medien, wenn etwa autobahnen oder Zugs-
trecken betroffen sind, sowie der Hörfunk.

   5. Evakuierung und Entschärfung Mitarbeiter/in-
nen der Verwaltung verteilen in den betroffenen
bereichen Handzettel mit den informationen.
Zudem sperrt die Polizei die Zufahrten zu den be-
troffenen Zonen. die städtische Verwaltung un-
terstützt bei der einrichtung von straßensperren. 

        die stadtwacht fährt mit einem Megaphon
durch die evakuierungszone, um sicherzustellen,
dass auch Personen, die nicht per internet, flug-
zettel oder Hörfunk erreicht worden sind, ge-
warnt werden und den bereich umgehend ver-
lassen. darüber hinaus müssen gegebenenfalls
betroffene besonders sensible bereiche wie Kran-
kenhäuser und der bahnhof evakuiert werden.

       der bahnverkehr sowie die schifffahrt, wenn be-
troffen, sind während der entschärfung einzu-
stellen. dazu steht der Krisenstab im engen 

Nach den
Bombenangriffen der
Alliierten im Jahr 1945
war die Stadt Wesel
eine Trümmerwüste
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tauchen bei
Baumaßnahmen in
Wesel Blindgänger
aus dem Zweiten
Weltkrieg auf
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austausch mit den federführenden institutio-
nen, wie der deutschen bahn. 

       die stadt Wesel stellt dem Kampfmittelräum-
dienst sämtliche Hilfsmittel zur Verfügung: die
feuerwehr beschafft - wenn notwendig - Contai-
ner mit sand oder Wasser. im falle einer spren-
gung soll der Wall aus Containern vor splittern
schützen. auch Zelte - bei niederschlag - oder
scheinwerfer - bei dunkelheit - werden aufge-
stellt. ein sicherheitsdienst bewacht den fundort.

       nachdem alle Vorbereitungen getroffen, bürger/
innen evakuiert und alle Zufahrten gesperrt sind,
beginnt die entschärfung. in den meisten fällen
dauert die eigentliche bombenentschärfung 15
bis maximal 30 Minuten.

  6. Entwarnung sobald der Zünder entfernt ist und
keine gefahr mehr von der bombe ausgeht, er-
tönen sirenen mit dem signal „entwarnung“.
bürger/innen dürfen ab dann wieder in ihre
Wohnung zurückkehren. die feuerwehr be-
ginnt mit dem rücktransport der bettlägerigen
Personen. 

       die stelle für Öffentlichkeitsarbeit der stadt We-
sel kommuniziert das ende der entschärfung
über alle Kanäle. sämtliche sperrungen werden
umgehend durch die Polizei und den ordnungs-
bereich aufgehoben. Züge und schiffe können
wieder fahren. der Kampfmittelräumdienst
transportiert die entschärfte bombe ab.

   7. Nachbereitung nachdem die bürger/innen den
sammelpunkt verlassen haben und die liegend-
transporte beendet sind, erfolgt im Krisenstab ei-
ne kurze nachbesprechung. dabei wird der ablauf
des gesamten Prozesses der entschärfung reflek-
tiert. Was ist gut verlaufen? Wo hat es schwierig-
keiten gegeben? Welche besonderheiten sind auf-
getreten? 

Erinnerung und Gedenken immer wieder wer-
den bomben in Wesel gefunden. Von jedem blind-
gänger geht nach wie vor eine gefahr aus. leider wird
dies von vielen Menschen heutzutage unterschätzt.
Jeder bombenfund erinnert an die verheerenden er-
eignisse in den letzten tagen des Zweiten Weltkriegs.
2020 ist es 75 Jahre her, dass Wesel fast vollständig
zerstört wurde. den Jahrestag nimmt die stadt zum
anlass, mit gedenkveranstaltungen an die Zerstö-
rung zu erinnern.
aktuell findet eine besondere ausstellung im städ-
tischen Museum statt: „Wunder aus trümmern -
Wesel: die wirtschaftliche entwicklung einer zer-
störten stadt“. sie erinnert daran, dass Wesel in den
1950er-Jahren aus den trümmern der zerbombten
Häuser wiederaufgebaut wurde. bis zum 15. de-
zember 2019 können interessierte die ausstellung
kostenfrei in der galerie im Centrum besuchen. ◼

 
 

Als Einsatzorganisation der Bundesrepublik Deutschland
steht das THW der Bevölkerung in Not- und Unglücksfällen
mit Technik und Know-how in Deutschland und weltweit
helfend zur Seite

Helferinnen und Helfer 
in Blau auf Abruf bereit

ie bundesanstalt technisches Hilfswerk (tHW)
wurde 1950 gegründet und ist die von ehrenamt-

lichen getragene einsatzorganisation des bundes im
bevölkerungsschutz. das tHW ist eine nicht rechtsfä-
hige bundesanstalt mit eigenem Verwaltungsunter-
bau im geschäftsbereich des bundesministeriums
des innern, für bau und Heimat. es besteht aus knapp
80.000 ehrenamtlichen Helfer/innen sowie rund
1.200 hauptamtlichen Mitarbeiter/innen.
der auftrag ist im tHW-gesetz definiert. demnach
leistet es technische Hilfe:

1. nach dem Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz,
2. im ausland im auftrag der bundesregierung,
3. bei der bekämpfung von Katastrophen, öffentlichen

notständen und unglücksfällen größeren ausma-
ßes auf anforderung der für die gefahrenabwehr
zuständigen stellen sowie

4.bei der erfüllung öffentlicher aufgaben im sinne der
nummer 1 bis 3, soweit es diese durch Vereinbarung
übernommen hat.

Flächendeckende Präsenz das tHW ist flächen-
deckend in deutschland präsent. unterhalb der lei-
tung gliedert sich das tHW in acht landes- oder län-
derverbände mit 66 regionalstellen. in diesen ebenen
sind ausschließlich hauptamtliche tHW-angehörige

Dr. Frank Altenbrunn
ist stellv. tHW-lan-
desbeauftragter für
nordrhein-Westfalen
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Die Unterstützung des Technischen Hilfswerkes ist etwa bei Sicherungsmaßnahmen nach
Explosionen gefragt
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zu finden. die ehrenamtlichen einsatzkräfte sind in
den bundesweit 668 ortsverbänden aktiv. der landes-
verband nordrhein-Westfalen ist mit zwölf regional-
stellen, 127 ortsverbänden und rund 18.000 ehren- und
180 Hauptamtlichen der größte landesverband. 
in den ortsverbänden ist mindestens ein technischer
Zug aufgestellt, der aus der führungskomponente Zug-
trupp, bergungsgruppe sowie fachgruppe notversor-
gung und notinstandsetzung besteht. diese einheiten
sind universell einsetzbar und leisten vielfältige Hilfe.
darüber hinaus ist in der regel mindestens eine weite-
re fachgruppe im ortsverband aufgestellt. diese neh-
men spezialisierte aufgaben wahr, zum beispiel Pum-
pen, räumen, brückenbau und trinkwasserversorgung.

Einsatz auf Anforderung einsatzkräfte und tech-
nik des tHW kommen nur auf anforderung eines be-
darfsträgers zum einsatz. in den meisten fällen fordert
eine feuerwehr die unterstützung des tHW an. so wie
beispielsweise am 10. März 2019, als sturm „eberhard“
über nordrhein-Westfalen zog. Mehr als 300 tHW-
Kräfte beseitigten in mehreren städten sturmfolgen,
machten Wege wieder frei und sicherten dächer. 
tief „Wilma“ sorgte ende Mai 2018 für vollgelaufene
Keller, versperrte straßen, schäden an gebäuden und
für den einsatz von knapp 700 tHW-Helfer/innen. am
schwersten traf das unwetter Wuppertal, wo mehr als
300 tHW-Kräfte aus 15 ortsverbänden vorrangig mit
Pumpen befasst waren. Weitere einsatzschwerpunkte
lagen in den städten aachen und ratingen.

Fachgruppen gefragt der brand einer trafostation
in einem umspannwerk sorgte am 16. august 2018 in
alsdorf für einen stromausfall. davon waren rund
7.000 Haushalte sowie 30 gewerbe- und industriebe-
triebe betroffen. neun fachgruppen elektroversor-
gung speisten mit ihren netzersatzanlagen strom in
das netz ein. das tHW übernahm die betankung der
großen stromerzeuger, leuchtete relevante stellen aus
und verpflegte die eingesetzten Kräfte. 
nach der explosion eines Hauses in dortmund im
März 2017 waren vielfältige fähigkeiten des tHW ge-
fragt. in der frühen Phase des einsatzes suchte die
fachgruppe ortung mit rettungshunden und techni-
schem ortungsgerät nach einer vermissten Hausbe-
wohnerin. im anschluss räumten
tHW-Kräfte trümmer beiseite und
stützten Wohnungen in nachbarge-
bäuden ab. Während des gesamten
einsatzverlaufes begutachteten bau-
fachberater die stabilität der Häuser.
technische unterstützung erhielten
sie hierbei durch zwei einsatzstellen-
sicherungssysteme. die baufachbera-
ter empfahlen der einsatzleitung, das
gebäude mit einem sprengwerk aus
dem abstützsystem Holz zu sichern.
die tHW-Kräfte bauten das spreng-

werk auf der straße zusammen. anschließend hob der
Kran der feuerwehr dortmund die tonnenschwere
Holzkonstruktion zwischen die giebel der beiden an-
grenzenden Häuser, die dann gesichert waren. ferner
wurde dem tHW das ausleuchten der einsatzstelle,
die Verpflegung der einsatzkräfte und die Kraftstoff-
versorgung übertragen.

Bau von Behelfsbrücken im frühsommer 2016 be-
kämpften mehr als 800 tHW-Helfer/innen und Helfer
die folgen von unwettern. sie führten Pumparbeiten
durch, verbauten sandsäcke, sorgten für licht, über-
nahmen transporte und beseitigten sturmbruch. der
schwerpunkt der einsätze lag im raum bonn, insbe-
sondere in Wachtberg.
in der südlich von bonn gelegenen gemeinde zerstör-
ten die Wassermassen mehrere brücken. in fünf tagen
errichtete das tHW fünf Übergänge - zwei stege für
fußgänger/innen und drei brücken, die auch für lkw-
Verkehr freigegeben sind. Von der anforderung bis zur
fertigstellung der ersten brücke dauerte es nur 36
stunden. dann war die bailey-brücke in der Pecher
Hauptstraße in Position gebracht. in den nächsten ta-
gen bauten die ehrenamtlichen einsatzkräfte an zwei
weiteren stellen brücken auf und ersetzten so nicht
mehr nutzbare Verkehrsinfrastruktur. 

Notunterkünfte für Geflüchteten das tHW leis-
tete in den Jahren 2015 und 2016 technische und logis-
tische unterstützung bei der unterbringung von ge-
flüchteten. die Helfer/innen richteten notunterkünfte
ein und kümmerten sich um den aufbau von infra-
struktur für strom, Wasser und abwasser. sie verleg-
ten böden und transportierten feldbetten und weitere
Materialien. 
gemäß seines gesetzlichen auftrags kommt das tHW
auch im ausland zum einsatz. Hierfür hält das tHW
spezielle einheiten vor. Zum beispiel die High Capacity
Pumping- Module, die im rahmen des eu-gemein-
schaftsverfahrens zur bekämpfung von Überflutungen
und Hochwassern aufgestellt sind. oder die schnell-
einsatz-einheit bergung ausland (seeba), die Vermis-
ste orten und retten kann. die schnell-einsatz-einheit
Wasser ausland (seeWa) bereitet verschmutztes Was-

Die Fachgruppe
Brückenbau des

THW kann
kurzfristig

Brücken aus
vorgefertigten

Teilen oder
herkömmlichen
Baumaterialien

wie Holz oder
Stahl errichten

Die Ausbildung der
THW-Jugend  im
Einmaleins der
Rettungsmethoden
erfolgt nach dem
Motto „spielend
helfen lernen“
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ser zu trinkwasser auf und verteilt dieses - so zum bei-
spiel nach dem erdbeben 2015 in nepal. Während des
sechswöchigen einsatzes bereitete das tHW mit zwei
aufbereitungsanlagen rund 1,3 Mio. liter Wasser auf.

Mehrstufige Ausbildung die beispiele zeigen die
Vielfalt der einsatzoptionen des tHW. um auf solche
und andere szenarien vorbereitet zu sein, nimmt die
ausbildung einen hohen stellenwert ein. sie ist mehr-
stufig aufgebaut und beginnt für alle neuen tHWler/
innen mit der grundausbildung. diese findet auf ebe-
ne der ortsverbände statt. anschließend folgt die spe-
zialisierung. sie dient der Qualifikation für die vorge-
sehene oder ausgeübte funktion. die ausbildung er-
folgt lokal, regional oder an den ausbildungszentren
des tHW. 
gemäß dem Motto „Übung macht den Meister“ neh-
men die ehrenamtlichen regelmäßig an Übungen und
lehrgängen teil. diese sind lokal oder regional organi-
siert. die ausbildung der auslandskräfte erfolgt durch
die ausbildungszentren in speziellen lehrgängen. das
tHW nimmt die Herausforderungen an, vor denen es
steht. Mit dem rahmenkonzept passt sich das tHW ge-
änderten rahmenbedingungen an und stellt sich ein-
satztaktisch neu auf. durch die aufstellung der neuen
fachgruppe notversorgung und notinstandsetzung
werden die fähigkeiten im bereich kritischer infrastruk-
tur (Kritis) gestärkt. 

Gewinnung von Ehrenamtlichen Zur stärkung
der personellen einsatzbereitschaft werden neue We-
ge in der gewinnung von ehrenamtlichen bestritten.
der tHW-landesverband nordrhein-Westfalen geht
Kooperationen mit Hochschulen ein. die Modelle der
Zusammenarbeit sind verschieden, bieten aber immer
nutzen für beide seiten. 
so können studierende die grundausbildung im tHW
als Pflichtpraktikum anerkannt bekommen und die
ortsverbände können sich präsentieren und für ein
weiteres ehrenamtliches engagement werben. auf
landesebene beteiligt sich das tHW gemeinsam mit
den anderen organisationen am Prozess des landes-
innenministeriums zur stärkung ehrenamtlicher Kräf-
te im Katastrophenschutz. 

Heranführung des Nachwuchses eine wichtige
säule in der tHW-familie ist die tHW-Jugend. sie ist
ein gemeinnütziger Verein, der zum Ziel hat, Kinder
und Jugendliche unter dem Motto „spielend helfen
lernen“ an die arbeit des tHW heranzuführen. die
fachtechnische ausbildung der Junghelfer/innen ist
ein aspekt der nachwuchsarbeit. dabei erlerntes Wis-
sen und erworbene fähigkeiten kann der tHW-nach-
wuchs bei Wettkämpfen oder der abnahme des leis-
tungsabzeichens unter beweis stellen. der andere as-
pekt ist die allgemeine Jugendarbeit. die Jugendgrup-
pen nehmen an Zeltlagern teil und unternehmen ge-
meinsam ausflüge oder besichtigungen. ◼

Beihilfenrecht Nordrhein-Westfalen
Unterstützungsgrundsätze, Vorschussrichtlinien; Kommentar von Karl-Heinz Mohr, Mi-
nisterialrat a. D., und Horst Sabolewski, Regierungsdirektor im Finanzministerium des
Landes NRW. 120. Ergänzungslieferung, Juli 2019; 382 Seiten, 95,90 €. Loseblattaus-
gabe: Grundwerk 4.648 Seiten, DIN A5, in drei Ordnern, 139,- € bei Fortsetzungsbezug,
zzgl. Ergänzungslieferungen (299,- € bei Einzelbezug). Digitalausgabe: Lizenz für 1
Nutzer 449,- €, 2 Nutzer 839,- €, 3 Nutzer 1.229, - € (jeweils im Jahresabonnement,
inkl. Updates), weitere Preise auf Anfrage. ISBN 978-3-7922-0153-4 (Print), ISBN 978-
3-7922-0204-3 (Digital), Verlag W. Reckinger, Siegburg

Mit der 120. ergänzungslieferung (stand Juli 2019) erfolgt u. a. eine teilaktualisie-
rung der Kommentierung der §§ 3, 4i und 5f beihilfenverordnung nrW sowie der
erläuterungen zur beihilfenverordnung tarifbeschäftigte nrW.
die aktualisierung der Vereinbarung zum fallpauschalensystem 2019 wird ab-
geschlossen. Hinzuweisen ist auch auf die neuen regelungen zur Honorierung
der beratungsbesuche nach § 37 abs. 3 sgb Xi, der verlängerten altersgrenze
bei der gewährung von Kontrazeptiva nach § 24a abs. 2 sgb V und der neuen
Psychotherapiegutachterhonorar-Vereinbarung der kassenärztlichen bundes-
vereinigung mit dem gKV-spitzenverband vom 16. Mai 2019.
die neuen bestimmungen im sozialversicherungsrecht finden unmittelbar im
Vorgriff auf eine Änderung der bVo nrW und der VVzbVo nrW im beihilferecht
berücksichtigung.

az.: 14.5.1-001

Bürgermeister und Krisenkommunikation 
Medien- und Öffentlichkeitsarbeit vom Alltagsstress zur Katastrophe, Johan-
nes Latsch, 2019; 240 Seiten, kartoniert, Format 12,8 x 19,4 cm, ISBN 978-3-
8293-1416-9; 19,80 Euro inkl. Mwst., versandkostenfrei bei Bestellung über
Onlineshop, Kommunal- und Schul-Verlag GmbH & Co. KG, Wiesbaden, Telefon
0611-88086-10, Telefax 0611-88086-77, info@kommunalpraxis.de, www.kom-
munalpraxis.de

Kommunikation ist nicht nur im rahmen einer Krise, aber erst recht bei ei-
ner Krise eine nicht zu unterschätzende notwendigkeit.
Krisenkommunikation ist in den vergangenen Jahren zu einem allgegen-
wärtigen begriff geworden. das buch arbeitet diejenigen aspekte und Hand-
lungsempfehlungen heraus, die für Verantwortliche und Kommunikatoren
kommunaler organisationen wichtig sind.
es bündelt kompakt die Herausforderungen und Voraussetzungen kommu-
naler Krisenkommunikation, illustriert anhand von realen fallbeispielen die
notwendigkeit der Krisenkommunikation und gibt gezielte praktische Hin-
weise zu wahrscheinlichen szenarien. Krise wird hier nicht ausschließlich
verstanden im sinne des Katastrophenschutzes (großschadensereignis),
sondern auch als herausfordernde entwicklung, die das Vertrauen und die
glaubwürdigkeit in staatliches Handeln auf kommunalpolitischer ebene
untergraben kann. das buch soll einsteigern in der Position eine kompakte
Handreichung geben, bietet aber auch erfahrenen kommunalen Verant-
wortlichen und Kommunikatoren anregungen für den umgang mit Krisen.
Johannes latsch ist Pressereferent des Main-taunus-Kreises und war früher
als Journalist tätig. Zudem ist er gastdozent für Krisenkommunikation an
der akademie für Krisenmanagement, notfallplanung und Zivilschutz des
bundes und gibt seminare und trainings.

az: 13.0.1
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Der Städte- und Gemeindebund NRW hat Ideen zur Kulturpolitik für die
ländlichen Räume in NRW erarbeitet, die den Bedürfnissen in kleineren 
Städten und Gemeinden gerecht werden

Ländliche Regionen als Zukunftsräume
für Kultur

as Vorhandensein und die Qualität von angebo-
ten der sozialen daseinsvorsorge auch im Kul-

turbereich sind für die lebensverhältnisse der Men-
schen, für ihre entscheidungen zum bleiben, für Zu-
oder Wegzug sowie für standortentscheidungen von
unternehmen relevant. aus diesem grund ist insbe-
sondere in ländlichen räumen eine kontinuierliche
und verlässliche Kulturförderung durch die überge-
ordneten ebenen erforderlich. die Höhe des landes-
beitrags liegt in nordrhein-Westfalen jedoch deutlich
unter dem bundesdurchschnitt der länder - in der
folge tragen die Kommunen hier den größten teil der
lasten alleine. dabei darf es nicht bleiben. 
im rahmen der dringend gebotenen angleichung
muss der kreisangehörige raum in nrW besondere
berücksichtigung erfahren, weil sich die landesför-
derung in der Vergangenheit zu sehr auf großstädti-
sche leuchtturmprojekte konzentriert hat. Mit der
einführung der Kulturförderplanung und der Kultur-
berichterstattung des landes ist der grundstein für
eine tragfähige entwicklung gelegt; das speziell für
ländliche gebietskulissen eingerichtete förderpro-
gramm „dritte orte“ wird weitere erfolge hervorbrin-

gen. in Zukunft wird es darum gehen, solche erfolge
kontinuierlich auszubauen. 

Kulturpolitik für ländliche Räume Vor diesem
Hintergrund hat der zuständige ausschuss für schu-
le, Kultur und sport des städte- und gemeindebun-
des nrW (stgb nrW) ein Positionspapier mit dem ti-
tel „ländliche räume – Zukunftsräume für Kultur“
verabschiedet, das auf der internetseite des Verban-
des zum abruf bereitsteht. darin werden folgende
Kernthesen formuliert: 

•    Kultur benötigt Planung
•    Kultur benötigt raum
•    Kultur profitiert von Vernetzung
•    Kultur und Kulturförderung sind keine Privilegien

von großstädten
•    Kultur erfordert Mobilität und austausch
•    Kulturelle bildung ist allgemeinbildung
•    Kultur benötigt Menschen

Verfassungsauftrag umsetzen das Po-
sitionspapier ist ein schritt auf dem Weg

Kultureinrichtungen wie
das Museum Peter

August Böckstiegel in
Werther sind wichtig

für den ländlichen
Raum
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Dr. Jan Fallack ist 
referent für schule,
Kultur und sport 
beim städte- und 
gemeindebund nrW
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Positionspapier „ländliche
räume - Zukunftsräume für
Kultur“ unter 
www.kommunen.nrw
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zur Herstellung gleichwertiger lebensverhältnisse,
deren herausragende bedeutung das bundeskabinett
zuletzt anlässlich der arbeit seiner gleichnamigen
Kommission wieder mehrfach hervorgehoben hat. 
die städte und gemeinden stehen im Wettbewerb,
sowohl um den Verbleib oder den Zuzug von
bürger/innen als auch um die ansiedlung von unter-
nehmen. entscheidungen für Wohnort und arbeits-
platz sind immer mehr davon abhängig, welche in-
frastruktur man vor ort vorfindet. dazu zählen nicht
nur Kindertageseinrichtungen, schulen, die Verkehrs-
infrastruktur, breitband und ein attraktives Woh-
nungsangebot, einkaufsmöglichkeiten sowie frei-
zeit-, erholungs- und sportstätten. auch Kulturange-
bote vor ort oder in der region sind in diesem Wett-
bewerb ein wichtiger standortfaktor. 
leider ist in vielen ländlichen oder dünner besiedel-
ten regionen die kulturelle infrastruktur jedoch nicht
vergleichbar mit der in den ballungsgebieten. Man-
cherorts haben Menschen nur wenige kulturelle an-
gebote zur Verfügung oder nur einen erschwerten
Zugang dazu. ein lebendiges Kulturleben ist aber der
nach außen sichtbar werdende ausdruck der zivilisa-
torischen schöpfungskraft der örtlichen gemein-
schaft. in ihr offenbart sich die Verbundenheit der
bürgerschaft mit ihrer umgebung. Kultur ist damit
gleichsam die Voraussetzung und das ergebnis eines
funktionierenden gemeinwesens. „gleichwertige le-
bensverhältnisse“ zu gewährleisten bedeutet daher
auch, die rahmenbedingungen für die erhaltung ei-
ner lebendigen Kulturlandschaft zu schaffen. 

Ländliche Räume sind Zukunftsräume gerade in
kleineren städten und gemeinden unterscheidet sich
das Kulturleben vom angebot in Metropolen insoweit,
als zum einen nicht das gesamte spektrum abgedeckt
wird und zum anderen strukturen oft nicht professio-
nell, sondern ehrenamtlich getragen werden. anderer-
seits kann fast jede Kommune mit außergewöhnli-
chem und mit besonderheiten aufwarten, die tief im
jeweiligen ort oder in der region verwurzelt sind und
oft lange traditionen aufweisen. diese angebote wir-
ken oft identitätsstiftend für den jeweiligen ort, tragen
in ihrer gesamtheit aber auch zur Vielfalt und zum
reichtum des Kulturangebotes in ganz nrW bei. inso-
fern sind sie nicht weniger unterstützungs- und förde-
rungswürdig als die sogenannte Hochkultur in großen
städten. dem muss auch die förderkulisse von bund
und ländern stärker als bisher rechnung tragen. 
die Vereinbarungen aus dem nrW-Koalitionsver-
trag sind insofern zukunftsweisend. die geschäfts-
stelle hat die zuständige landesministerin für Kul-
tur und Wissenschaft, isabel Pfeiffer-Poensgen, mit
schreiben vom 11.07.2019 über die Positionierung
des stgb nrW informiert und einen austausch im
rahmen einer der nächsten sitzungen des Ver-
bandsausschusses für schule, Kultur und sport an-
geboten. ◼

Recht der Ratsfraktionen 
Hubert Meyer, Darstellung 10. Auflage 2019; 318 Seiten, kartoniert, Format
12,8 x 19,4 cm, ISBN 978-3-8293-1457-2; 29,00 Euro inkl. Mwst. / versand-
kostenfrei bei Bestellung über Onlineshop, Kommunal- und Schul-Verlag
GmbH & Co. KG, Wiesbaden, Telefon 0611-88086-10, Telefax 0611-88086-
77,  info@kommunalpraxis.de, www.kommunalpraxis.de 

bei allen kommunalpolitischen entscheidungen kommt den fraktio-
nen in den gemeinden, städten und landkreisen immer größere be-
deutung zu. die fraktionen bestimmen immer mehr die sach- und
Personalpolitik in den Kommunalparlamenten.
das Werk recht der ratsfraktionen nimmt eine genaue betrachtung
des fraktionsrechts für gemeinden, städte und landkreise vor. einen
schwerpunkt bilden die kommunalverfassungsrechtlichen rechte der
fraktionen, die im Überblick für alle flächenbundesländer erörtert wer-
den. Zusätzlich beinhaltet das Werk die derzeit wohl umfassendste dar-
stellung des hochsensiblen themas der finanzierung der fraktionen
auf kommunaler ebene. die aktuelle rechtsprechung und das neue
schrifttum sind eingearbeitet sowie ein Hinweis auf die nutzung der
social Media für die arbeit der fraktionen und der damit verbundenen
gefahren. der informativen einführung folgt ein Überblick, der die ge-
setzlichen regelungen zum fraktionswesen und die bedeutung der
fraktionen aus sicht der gemeindevertretung, des gemeinderatsmit-
glieds, des Wählers und der Parteien veranschaulicht. im rahmen der
beschreibung über die bildung, Mitgliedschaft und beendigung von
fraktionen wird deren Charakter als freiwilliger Zusammenschluss von
ratsmitgliedern mit gemeinsamer politischer grundüberzeugung be-
tont. ein abschnitt zum geschäftsordnungsrecht trägt den rechten und
Pflichten der fraktionen rechnung. Wegen der einschneidenden Wir-
kungen werden die rechtlichen Voraussetzungen eines fraktionsaus-
schlusses besonders gewürdigt. im Mittelpunkt verwaltungsgerichtli-
cher auseinandersetzungen standen daher auch in den vergangenen
zweieineinhalb Jahren rechte kleinerer fraktionen im Kommunalver-
fassungsrecht, wie inhalt und grenzen des sog. spiegelbildlichkeits-
grundsatzes, und fragen der fraktionenfinanzierung.
„dauerbrenner“ bleiben die formellen und materiellen Vorausset-
zungen für einen fraktionsausschluss. ferner wurde eine neujustie-
rung des akteneinsichtsrechts durch fraktionen unter geltung des
informationsfreiheitsgesetzes vorgenommen und die stichworte un-
fallversicherungsschutz sowie beiträge durch fraktionen an bil-
dungswerke hinzugefügt. um die Übersichtlichkeit angesichts der
ständig wachsenden flut an Veröffentlichungen zu bewahren, wurde
das literaturverzeichnis im Hinblick auf ältere nachweise vorsichtig
entschlackt. in kompakter form informiert “recht der ratsfraktio-
nen” kompetent, praxisnah, anschaulich und leicht verständlich ins-
besondere alle ratsmitglieder, Kommunalpolitiker, Mandatsträger,
fraktionen, Parteien, Verwaltungsgerichte und rechtsanwälte. der
autor Prof. dr. Hubert Meyer ist geschäftsführendes Vorstandsmit-
glied des niedersächsischen landkreistages und mit den Problemen
der Praxis bestens vertraut.

az: 13.0.1

Praxis der Kommunal-Verwaltung
Landesausgabe Nordrhein-Westfalen; Ratgeber für die tägliche Arbeit
aller Kommunalpolitiker und der Bediensteten in Gemeinden, Städten
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und Landkreisen (Loseblattsammlung inkl. 3 Online-Zugänge / auch
auf DVD-ROM erhältlich). Herausgegeben von: Jörg Bülow, Dr. Jürgen
Busse, Dr. Jürgen Dieter, Werner Haßenkamp, Prof. Dr. Hans-Günter,
Henneke, Dr. Klaus Klang, Prof. Dr. Hubert Meyer, Prof. Dr. Utz
Schliesky, Prof. Dr. Gunnar Schwarting, Prof. Dr. Christian O. Steger,
Hubert Stubenrauch, Prof. Dr. Wolf-Uwe Sponer, Johannes Winkel und
Uwe Zimmermann. KOMMUNAL- UND SCHUL-VERLAG, 65026 Wies-
baden, Telefon 0611-88086-10, Telefax 0611-88086-77, www.kom-
munalpraxis.de, E-Mail: info@kommunalpraxis.de

die vorliegenden (nicht einzeln erhältlichen) lieferungen enthalten:

563. nachlieferung | Juli 2019 | 84,90 euro
b 9d - risikoorientierte Prüfungsplanung in der öffentlichen finanz-
kontrolle - Von Prof. dr. Christian erdmann, ltd. stadtverwaltungs-
direktor a. d., Hochschule für Wirtschaft und recht berlin: der bei-
trag wurde überarbeitet und mit neuen abbildungen versehen (4.0:
ebenen des Qualitätsmanagements in der rechnungsprüfung,
24.0: ebenen der Prüfungsprozesse).
e 1 nW - der kommunale finanzausgleich in nordrhein-Westfalen
- begründet von dieter bataille, dipl. Verwaltungswirt, oberamts-
rat, fortgeführt von andrea geister (geb. ruß), dipl. Verwaltungs-
wirtin, amtsrätin, weiter bearbeitet von lsabel Heuwing (geb. geis-
ter), dipl. Verwaltungswirtin, amtsrätin, Ministerium für Heimat,
Kommunales, bau und gleichstellung des landes nordrhein-West-
falen: Mit dieser Überarbeitung werden die daten für den aus-
gleich 2018 angepasst.
g 4 - Kulturelle aufgaben der gemeinden - begründet von ltd. akad.
direktor dr. dieter Martin und regierungsrat dr. Helmut Hausner,
fortgeführt von Prof Judr. daniela a. Heid, Ph.d.: der beitrag wurde
überarbeitet; auf die agVo als wichtiger aktueller Wegweiser für
die gewährung kommunaler/staatliche beihilfen für Kulturvorha-
ben und als wichtigster ansprechpartner das Wirtschaftsministe-
rium des bundes bzw. des jeweiligen landes für beihilfethemen
wird verwiesen.
K 2g- Prostituiertenschutzgesetz (Prostschg) - Von sabine Weidt-
mann-neuer: der beitrag wurde aktualisiert; neu eingefügt wurde
der anhang, der die Verordnung über das Verfahren zur anmeldung
einer tätigkeit als Prostituierte oder Prostituierter (Prostitutions-
anmeldeverordnung - ProstaV -), die Verordnung über die führung
einer bundesstatistik nach dem Prostituiertenschutzgesetz (Pros-
titutions-statistikverordnung- ProststatV -) und Muster von for-
mularen enthält.

564. nachlieferung | Juli/august 2019 | 84,90 euro
a 16 - gesetz zur regelung des Zugangs zu informationen des
bundes (informationsfreiheitsgesetz - ifg) - Von dr. stefan brink,
landesbeauftragter für den datenschutz und die informations-
freiheit baden-Württemberg, und sonja Wirtz, referentin beim
landesbeauftragten für den datenschutz und die informations-
freiheit rheinland-Pfalz: Mit dieser lieferung erfolgte eine Über-
arbeitung der Kommentierung zu den §§ 1 (grundsatz), 2 (be-
griffsbestimmungen), 5-7 (schutz personenbezogener daten -
antrag und Verfahren), 9 (ablehnung des antrags), 12 (bundesbe-
auftragter für die informationsfreiheit) und 14 (bericht und evalu-
ierung) ifg.
K 2f nW - ladenöffnungsgesetz nordrhein-Westfalen (lÖg nrW) -
Von günter Haurand, regierungsdirektor und dozent für Polizei-

und Verwaltungsrecht an der fachhochschule für öffentliche Ver-
waltung nrW, studienort bielefeld: der beitrag wurde umfassend
bearbeitet und auf den aktuellen stand gebracht.
K 5a - abfallrecht - Von Professor dr. alexander schink, rechtsan-
walt, bonn, staatssekretär a. d., Hauptgeschäftsführer des land-
kreistags nordrhein-Westfalen a. d., dr. Peter Queitsch, Hauptrefe-
rent, städte- und gemeindebund nordrhein-Westfalen, und dr.
ralf bleicher, stadtdirektor a. d., beigeordneter des deutschen
landkreistages a. d.: Mit dieser Überarbeitung sind zwei neue au-
toren hinzugekommen: Herr Prof. dr. schink und Herr dr. Queitsch.
die darstellung wurde umfassend überarbeitet, wobei die zahlrei-
chen gesetzesänderungen berücksichtigt wurden, u. a. auch die im
oktober 2017 bekannt gemachte neue Klärschlammverordnung
und das Verpackungsgesetz, das im Wesentlichen am 01.01.2019 in
Kraft treten wird. neu aufgenommen wurden erläuterungen zu
spezifisch kommunalen aspekten des abfallrechts. die anhänge
wurden aktualisiert und ergänzt.

565. nachlieferung | august 2019 | 84,90 euro
b 1 nW - gemeindeordnung für das land nordrhein-Westfalen (go
nrW) - Von Ministerialdirigent a. d. friedrich Wilhelm Held, ltd. Mi-
nisterialrat a. d. ernst becker, beigeordneter dr. Heinrich decker, refe-
rent beim landkreistag nordrhein-Westfalen dr. Markus faber,
rechtsanwalt und oberstadtdirektor a. d. roland Kirchhof, beigeord-
neter und stadtkämmerer a. d., finanzvorstand lars Martin Klieve,
beigeordneter dr. franz Krämer, Ministerialrat a. d. detlev Plückhahn,
stellvertreter des Präsidenten der gemeindeprüfungsanstalt nrW a.
d. Jörg sennewald, rechtsanwalt, oberkreisdirektor und landrat a. d.
dr. rudolf Wansleben, Ministerialdirigent Johannes Winkel, abtei-
lungsdirektor udo Kotzea, Präsident der gemeindeprüfungsanstalt
nordrhein-Westfalen a. d. Werner Haßenkamp und Kreisdirektor dr.
stefan funke: diese lieferung enthält neben der aktualisierung des
gesetzestextes und der texte im anhang u. a. die Überarbeitung der
§§ 4, 11, 26, 27, 37, 38, 45, 46, 48, 59, 65, 66, 71, 75, 77, 83, 91, 101 bis 105,
129, 132-134 go, wobei z. t. auch die kürzlich erfolgte gesetzesände-
rung vom 11.04.2019 berücksichtigt werden konnte. 
b 2 nW - Kreisordnung für das land nordrhein-Westfalen (Kro
nrW) - Von rechtsanwalt und oberstadtdirektor a. d. dr. roland
Kirchhof, rechtsanwalt, oberkreisdirektor und landrat a. d. dr. ru-
dolf Wansleben, ltd. Ministerialrat a. d. ernst becker, Ministerialrat
a. d. detlev Plückhahn, beigeordneter und stadtkämmerer a. d., fi-
nanzvorstand lars Martin Klieve, Ministerialdirigent Johannes Win-
kel, referent beim landkreistag nordrhein-Westfalen dr. Markus
faber, erstem beigeordneten beim landkreistag nordrhein-West-
falen dr. Marco Kuhn und Kreisdirektor dr. stefan funke: Mit dieser
lieferung erfolgt neben der aktualisierung des gesetzestextes die
Überarbeitung und ergänzung der Kommentierung zu den §§ 22,
23, 26, 28, 30, 31, 33, 50, 51, 52, 55, 56 und 56a Kro.
b 5 nW - gesetz über kommunale gemeinschaftsarbeit (gkg) - Von
Ministerialrat a. d. detlev Plückhahn, finanzvorstand lars Martin
Klieve und Ministerialrat frank Zakrzewski: neben einer aktuali-
sierung des gesetzestextes erfolgte die Überarbeitung der Kom-
mentierung zu den §§ 13, 26, 32, 33 gkg.
K 9 - Personalausweis- und Passrecht des bundes: die texte der
Personalausweisverordnung sowie des Passgesetzes wurden ent-
sprechend den letzten gesetzesänderungen aktualisiert.

az.: 13.0.1.002/001
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EUROPA-NEWS

Acht neue europaaktive Kommunen 
in NRW
die nrW-landesregierung zeichnet acht Kommunen als „euro-
paaktive Kommunen“ aus. der titel geht an die städte Krefeld, bor-
ken, Monheim am rhein, recklinghausen und Willich, die burgge-
meinde brüggen sowie die Kreise Coesfeld und Paderborn. sieben
städte, die die auszeichnung 2014 befristet erhalten hatten, kön-
nen sich über eine unbefristet gültige urkunde freuen: bocholt,
dortmund, duisburg, Hörstel, Kamen, lemgo und Marl. Zudem
wird der titel „europaaktive Zivilgesellschaft“ verliehen. er geht an
die deutsch-britische gesellschaft bocholt und den Projektchor
städtepartnerschaften bocholt, den europaverein gPb in eschwei-
ler, die gesellschaft zur förderung internationaler Partnerschaften
Minden und den Kinderchor Mollmäuse aus tecklenburg.

Neue Städtepartnerschaft zwischen
Moers und Stazzema
75 Jahre nach dem schrecklichen Massaker im italienischen
sant'anna di stazzema, das von ss-soldaten verübt wurde, haben
die italienische Kleinstadt und die stadt Moers offiziell eine Part-
nerschaft geschlossen. im rahmen von austauschfahrten arbeiten
bereits seit 2008 jährlich Jugendliche aus beiden städten in erin-
nerungsprojekten zusammen, damit die Verbrechen des dritten
reiches nicht in Vergessenheit geraten. organisiert werden die Ju-
gendbegegnungen vom gemeinnützigen Verein sci:moers und dem
landschaftsverband rheinland. „die Jugendarbeit zwischen den
städten hat grundlegend dazu beigetragen, dass so eine enge be-
ziehung zwischen den gemeinden entstehen konnte”, betonte
Christoph fleischhauer, bürgermeister der stadt Moers.

NRW.Fotowettbewerb.BENELUX
nrW-europaminister dr. stephan Holthoff-Pförtner ruft zur teilnah-
me am nrW.fotowettbewerb.beneluX auf. unter dem Motto „Was
uns verbindet - nordrhein-Westfalen und seine nachbarn belgien,
niederlande, luxemburg“ soll die Vielfalt der beziehungen zwischen
nrW und den beneluxländern aufgezeigt werden. teilnehmende
können ihre fotodateien im internet hochladen. aus den eingereich-
ten bildern wählt eine Jury zehn fotos aus. der erste Platz wird mit
1.500 euro, der zweite Platz mit 1.000 euro und der dritte Platz mit
500 euro prämiert. für die Plätze vier bis zehn sind jeweils 100 euro
vorgesehen. eine teilnahme am Wettbewerb ist bis 13. oktober 2019
möglich. Mehr infos gibt es unter https://www.land.nrw/de/foto-
wettbewerb .

Attendorn und Rawicz in Polen nun
Partnerstädte
die Hansestadt attendorn und die polnische stadt rawicz sind nun
offiziell Partnerstädte. nachdem die bürgermeister Christian Po-
spischil und grzegorz Kubik im Juni 2019 den ersten teil der Verein-
barung in der polnischen stadt unterzeichnet hatten, erfolgte der
zweite teil in einer feierlichen Zeremonie in attendorn. Pospischil
erinnerte daran, dass es die erste städtepartnerschaft in der fast
800-jährigen geschichte von attendorn ist. aus ihrer hanseati-
schen tradition heraus und in dem bewusstsein, ein industrie-

standort mit global handelnden Weltmarktführern zu sein, seien
der Hanse- und fairtrade-stadt attendorn internationale Kontakte
wichtig. Zu den ersten Vereinen, die die städtepartnerschaft mit
leben erfüllen wollen, gehören die sportvereine beider städte.

Zusätzliche Mittel für Deutsch-
Niederländisches Jugendwerk
der Jugendaustausch zwischen deutschland und den niederlan-
den wird weiter ausgebaut. nrW-europaminister dr. stephan Holt-
hoff-Pförtner hat dazu einen förderbescheid in
Höhe von 70.000 euro an das deutsch-nieder-
ländische Jugendwerk überreicht. eine an-
schubfinanzierung von 30.000 euro hatte das
Jugendwerk bereits im frühjahr erhalten. das
deutsch-niederländische Jugendwerk mit sitz
in aachen unterstützt schüleraustausche, er-
kundungsfahrten ins nachbarland oder gemein-
same Veranstaltungsbesuche in beiden län-
dern. gegründet wurde es 1993, nachdem eine
studie ein teilweise schwieriges Verhältnis zwi-
schen Jugendlichen aus deutschland und den
niederlanden offenbart hatte. bislang profitier-
ten mehr als 10.000 schüler/innen von den Pro-
grammen des Jugendwerkes.

Wettbewerbe um die grünsten 
Städte Europas
die europäische Kommission sucht die grüne Hauptstadt
europas für das Jahr 2022 und das europäische grüne blatt für
das Jahr 2021. für den „european green Capital award“ können
sich städte mit mehr als 100.000 einwohner(inne)n bewerben.
der titel und 350.000 euro gehen an die stadt, die besonders
ökologisch, sozial und wirtschaftlich nachhaltig handelt. der „eu-
ropean green leaf award“ richtet sich an städte mit 20.000 bis
100.000 einwohner(inne)n und prämiert herausragende leistun-
gen im umweltmanagement. er ist mit 75.000 euro dotiert. be-
werbungen sind bis 14. oktober 2019 möglich. infos gibt es unter
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/news/
next-search-egc2022-and-egl2021.html .

Altiero-Spinelli-Preis 
für Öffentlichkeitsarbeit 
die europäische Kommission ruft bürger/innen und organisatio-
nen auf, sich um den „altiero-spinelli-Preis für Öffentlichkeitsar-
beit“ zu bewerben. Mit dem Preis werden initiativen ausgezeich-
net, die das Wissen über die eu verbessern. dazu gehören
innovative bildungsprogramme, informations- und Kommunikati-
onskampagnen über die eu, Kooperationsprojekte zur förderung
der beteiligung junger Menschen am demokratischen Prozess so-
wie aktivitäten, die es jungen Menschen ermöglichen, die Vorteile
der eu zu nutzen. bis zu 16 Projekte erhalten jeweils 25.000 euro.
einsendeschluss ist am 29. oktober 2019. Mehr infos gibt es unter
https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/funding-op-
portunities/altiero-spinelli-prize-for-outreach-call-for-applicati-
ons-2019 ◼

e u r o Pa-
n e W s

zusammengestellt von 
Barbara Baltsch, 

Europa-Journalistin, 
E-Mail: barbara.baltsch

@kommunen.nrw
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Ablehnung einer straßenrechtlichen 
Sondernutzungserlaubnis
Das nordrhein-westfälische Verwaltungsgericht hat anlässlich einer
Klage gegen die Ablehnung einer Sondernutzungserlaubnis für die

Aufstellung von Altkleidersammelcontainern all-
gemeine Ausführungen zur Ermessensfehlerlehre
und Notwendigkeit eines Ratsbeschlusses für
gemeindliche Ermessensrichtlinien gemacht.
(Orientierungssatz)

oVg nrW, urteil vom 13.05.2019
- az.: 11 a 2057/17 -

die Klägerin ist als unternehmen mit dem sam-
meln von altkleidern befasst und hat die erteilung
von sondernutzungserlaubnissen für die aufstel-
lung von altkleidersammelcontainern im gebiet
der beklagten für die dauer von jeweils drei Jahren
beantragt. die beklagte hat den antrag der Kläge-
rin abgelehnt und zur begründung ausgeführt: sie

übe ihr ermessen dahingehend aus, dass grundsätzlich eine aufstel-
lung von altkleidersammelcontainern im öffentlichen straßenraum
nicht zugelassen werde. in der Vergangenheit seien derartige anträge
stets abgelehnt worden. die erteilung der beantragten sondernut-
zungserlaubnis schaffte einen Präzedenzfall, auf den sich künftig an-
dere bewerber berufen könnten. dies solle vermieden werden. denn
größe und erscheinungsbild von dauerhaft aufgestellten altkleider-
sammelcontainern würden das orts- und straßenbild der stadt auf
negative Weise beeinträchtigen. auf grund der Vielzahl der bereits
aufgestellten altglas- und altpapiersammelcontainer werde durch
weitere Container eine nicht mehr hinzunehmende Überfrachtung
des öffentlichen straßenraums eintreten. 
die berufung der Klägerin gegen die erstinstanzliche abweisung der
Klage hatte erfolg. die ablehnung des antrags der Klägerin hielt das
oVg für ermessensfehlerhaft. dabei beschränke sich die gerichtliche
Kontrolle der ermessensentscheidung auf die einhaltung dieses
rechtlichen rahmens (§ 114 satz 1 Vwgo). eine ordnungsgemäße er-
messensausübung setze zunächst voraus, dass der der entscheidung
zugrundeliegende sachverhalt vollständig und zutreffend ermittelt
wird und alle wesentlichen umstände berücksichtigt werden. für die
rechtmäßigkeit einer ermessensentscheidung genügt es grundsätz-
lich, wenn bei einer auf mehrere gründe gestützten ermessensent-
scheidung nur einer der herangezogenen gründe sie trägt, es sei
denn, dass nach dem ermessen der behörde nur alle gründe zusam-
men die entscheidung rechtfertigen sollen. entsprechend dem Zweck
des § 18 abs. 2 strWg nrW habe sich die behördliche ermessensaus-
übung an gründen zu orientieren, die einen sachlichen bezug zur
straße haben. die Kommune dürfe ihr ermessen zur bewirkung einer
gleichmäßigen Handhabung durch die straßenbaubehörde auch ge-
nerell ausüben, etwa durch den erlass ermessenslenkender Verwal-
tungsvorschriften (ermessensrichtlinien). Hierdurch bewirke sie eine
selbstbindung, die im grundsatz von der gesetzlichen ermessenser-
mächtigung zugelassen wird. die durch eine Verwaltungsvorschrift
bewirkte ermessensbindung der behörde gehe aber nicht so weit,
dass wesentlichen besonderheiten des einzelfalls nicht mehr rech-
nung getragen werden könnte. in atypischen fällen, in denen die ge-
nerelle ermessensausübung die individuellen besonderheiten des
konkreten einzelfalls nicht (hinreichend) berücksichtigt, sei der be-

hörde ein abweichen von den ermessenslenkenden Vorschriften
möglich. dabei bedürfe die entscheidung über die ausübung gene-
rellen ermessens in der regel eines vorherigen ratsbeschlusses. der
erlass allgemeiner richtlinien oder anweisungen, die die ermessen-
spraxis einer gemeinde bei der erteilung von sondernutzungser-
laubnissen im öffentlichen straßenraum bestimmen sollen, gehöre
regelmäßig nicht mehr zu den geschäften der laufenden Verwal-
tung. eine solche entscheidung sei vielmehr wegen des grundle-
genden Charakters, den eine generelle ermessensausübung mit
blick auf künftige entscheidungen über entsprechende erlaubnis-
anträge entwickelt, dem gemeinderat vorbehalten, wenn nicht die
zu regelnde angelegenheit für die gemeinde ausnahmsweise von
untergeordneter bedeutung sei.
nach Maßgabe dieser grundsätze sei die in dem angegriffenen be-
scheid vorgenommene ermessensausübung, nach der der antrag
abzulehnen sei, weil grundsätzlich keine sondernutzungserlaub-
nisse für die aufstellung von altkleidersammelcontainern im öf-
fentlichen straßenraum erteilt würden, fehlerhaft. für diese er-
messensausübung habe es eines ratsbeschlusses bedurft, der
nicht vorliegt. das fehlen des erforderlichen ratsbeschlusses führe
zur rechtswidrigkeit des angefochtenen bescheids. er sei wegen
ermessensausfalls materiell-rechtlich fehlerhaft. denn die allein
entscheidungstragende berufung auf die grundsätzliche ableh-
nung derartiger sondernutzungserlaubnisanträge führe dazu, dass
eine einzelfallentscheidung in der sache nicht getroffen worden
sei.

Kostenfrage bei Unterbringung 
eines ausgesetzten Hundes
Der Kläger, ein Tierschutzverein, hat keinen Anspruch auf Ersatz sei-
ner Aufwendungen für die Unterbringung eines ausgesetzten Hundes
gegen den Rhein-Sieg-Kreis als Tierschutzbehörde, weil der ausge-
setzte Hund ein Fundtier ist und hier vorrangig der Fundtiervertrag
zwischen dem Tierschutzverein und der für Fundsachen zuständigen
Gemeinde greift. Dies hat das Verwaltungsgericht Köln entschieden
und damit die Klage abgewiesen

Vg Köln, urteil vom 17.07.2019
- az.: 21 K 12337/16 -

der klagende tierschutzverein hatte einen auf einem Parkplatz
im rhein-sieg-Kreis ausgesetzten Hund abgeholt, untergebracht
und tierärztlich versorgen lassen und die Kosten gegenüber dem
für tierschutz zuständigen Kreis geltend gemacht. der Kreis ver-
wies den tierschutzverein an die für fundsachen zuständige
kreisangehörige gemeinde. denn der tierschutzverein habe mit
der zuständigen gemeinde einen Vertrag geschlossen, wonach
er u. a. verpflichtet sei, für die gemeinde fundtiere zu verwahren
und zu versorgen. dieser Vertrag regele auch, dass der Kläger für
die unterbringung aller im gemeindegebiet entdeckten fund-
tiere einen Pauschalbetrag erhält. 
der Kläger verfolgte mit seiner Klage den ersatz seiner Kosten ge-
gen den rhein-sieg-Kreis weiter, da der Hund nach seiner auffas-
sung dem fundrecht nicht unterfalle. der mit der gemeinde abge-
schlossene Vertrag greife daher nicht. die unterbringung und
Versorgung eines ausgesetzten tieres sei aufgabe des Kreises als
tierschutzbehörde. da der tierschutzverein mit der Versorgung des
tieres die aufgabe des Kreises wahrgenommen habe, müsse der
Kreis ihm die Kosten hierfür ersetzen.

GERICHT
IN KÜRZE

zusammengestellt 
von Referent 

Carl Georg Müller, 
StGB NRW
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STÄDTE- UND GEMEINDERAT
dem ist das gericht nicht gefolgt und hat die Klage abgewiesen:
es bestünden parallele Zuständigkeiten des Kreises als tierschutz-
behörde und der gemeinde als fundbehörde. denn bei dem aus-
gesetzten Hund handele es sich um ein fundtier. auch wenn der
Kläger durch die unterbringung des Hundes tatsächlich aufgaben
des Kreises erfüllt habe, sei der der rückgriff auf den geltend ge-
machten anspruch gesperrt. denn die aufgabenwahrnehmung
beruhe vorrangig auf der Verpflichtung des Klägers aus dem mit
der gemeinde geschlossenen Vertrag, der die unterbringungs-
pflicht des Klägers anordne und die entgeltfrage umfassend 
regele.
gegen das urteil kann ein antrag auf berufung an das oberver-
waltungsgericht in Münster gestellt werden.

Erhebung von Erschließungsbeiträgen
nach über 30 Jahren
Nach Ansicht des Verwaltungsgerichts Köln war eine Erhebung von Er-
schließungsbeiträgen im Jahr 2017 für die Herstellung eines Teils der
Straße Heckelsbergplatz in Bonn-Beuel rechtswidrig. Es hat den Klagen
von neun Anliegern stattgegeben.

Vg Köln, urteile vom 27.08.2019
- az.: 17 K 10264/17 u. a. -

spätestens im Jahr 1986 hatten zuletzt bauarbeiten an dem be-
troffenen straßenteil stattgefunden, dessen baulicher Zustand
seitdem unverändert ist. erschließungsbeiträge konnten u. a. des-
halb nicht zeitnah erhoben werden, weil die ecke einer garage auf
einem anliegergrundstück in den gehweg hineinragt und nach
dem ursprünglichen gestaltungskonzept von 1978 eigentlich hät-
te abgebrochen werden müssen. im august 2016 beschloss die be-
zirksvertretung beuel, stattdessen das ursprüngliche gestaltungs-
konzept an den tatsächlichen ausbauzustand anzupassen.
nachdem zwischenzeitlich auch die weiteren rechtlichen Voraus-
setzungen wie etwa die Widmung im Januar 2015 erfüllt worden
waren, erließ die stadt bonn im Juni 2017 die angefochtenen bei-
tragsbescheide. Zahlreiche anwohner hatten hiergegen Klage er-
hoben und geltend gemacht, eine beitragserhebung nach so langer
Zeit sei rechtswidrig. 
dem ist das gericht gefolgt und hat zur begründung u. a. ausgeführt,
nach neuerer höchstrichterlicher rechtsprechung sei eine beitrags-
erhebung aus gründen der belastungsklarheit und -vorhersehbar-
keit jedenfalls nach mehr als 30 Jahren seit entstehen der sogenann-
ten Vorteilslage ausgeschlossen. für deren eintritt sei maßgeblich,
wann der Vorgang in tatsächlicher Hinsicht für die beitragspflichti-
gen ohne weiteres erkennbar als abgeschlossen zu betrachten sei.
das sei regelmäßig mit der erfüllung des bauprogrammes der fall.
auf das Vorliegen der rechtlichen Voraussetzungen wie etwa der
Widmung komme es nicht an.
Vorliegend sei die Vorteilslage bereits 1986 und entgegen der ansicht
der beklagten nicht erst mit der erfüllung des bauprogrammes mit
dem anpassungsbeschluss 2016 eingetreten. denn die anlieger hät-
ten nach abschluss der bauarbeiten im Jahr 1986 nicht ohne Kenntnis
der Verwaltungsvorgänge und rechtliche erwägungen erkennen kön-
nen, dass der ausbauzustand von der beklagten nicht als endgültig
angesehen worden sei.
das gericht hat gegen seine urteile die berufung zum oberverwal-
tungsgericht für das land nordrhein-Westfalen in Münster zuge-
lassen. ◼
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